
 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0941/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 17.07.2018 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-450 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 
2018 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2018 belaufen sich 
insgesamt auf 31.363,16 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (5.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei ande-
ren Haushaltsstellen gewährleistet.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 
2018 wird zur Kenntnis genommen.     
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__________________ 
Weinberg 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2018  
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 

dem 

Haushalts-

plan 

Anordnungs-

soll
Mehrbetrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8

Stand: 06.08.2018
02000.650000 Geschäftsausgaben 4.000,00 5.922,92 1.922,92 0,00 1.922,92 Ausschreibung Gas/Strom sowie E-Check öffentl. 

Gebäude; diverse Bekanntmachungen

02000.655000 Gerichts- und Rechtsanwaltskosten 5.000,00 8.026,55 3.026,55 0,00 3.026,55 Rechtsanwaltskosten: Überprüfung Vertrag mit 
dem Schulverband,  Bebauung Grundstück Am 
Häg

13000.500000 Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung 
Feuerwehr

13.000,00 15.833,91 2.833,91 0,00 2.833,91 Eingangstüranlage und Verlängerung 
Dachüberstand der Feuerwache

21119.950000 Baukosten Parkflächen an der 
Grundschule

16.463,50 19.774,63 3.311,13 0,00 3.311,13 Erweiterung der Außenbeleuchtung für den 
Parkplatz an der Grundschule

21120.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen 
Betreuungssschule

1.000,00 1.149,65 149,65 0,00 149,65 Trockner und Waschmaschiene für 
Betreuungsschule

21121.950000 Baukosten Betreuungsklasse/Küche 11.655,96 14.731,64 3.075,68 0,00 3.075,68 Erstellung Flucht- und Rettungspläne sowie 
Feuerwehrpläne; Erweiterung Schließanlage

36000.510000 Verschönerung des 
Ortsbildes/Denkmalpflege

2.000,00 2.552,41 552,41 0,00 552,41 verschiedene Bepflanzungen und Dünger sowie 
Kosten für Aktion "saubere Landschaft"

46020.510000 Unterhaltungskosten Spielplätze 2.000,00 3.360,24 1.360,24 0,00 1.360,24 Sitzbänke für Kinderspielplätze sowie Palisaden für 
Sandkisten

46020.520000 Gerätekauf und -unterhaltung Spielplätze 3.990,02 8.299,51 4.309,49 0,00 4.309,49 diverse Reperaturen an Spielgeräten sowie 
Austausch von Spielsand

55000.700000 Zuschüsse für Übungsleiter 14.300,00 14.960,00 660,00 0,00 660,00 Anzahl Übungsleiter 

56000.500000 Gebäudeunterhaltung Vereinsgebäude u. 
Tennishaus

14.351,64 17.355,92 3.004,28 0,00 3.004,28 Wasserschaden Tennishaus (Bodenbelag, 
Malerarbeiten, Pantryküche) Versicherungser-
stattung bei HHSt.  56000/150000 (9.665,49 €)

56000.510000 Grundstückspflege Sportanlagen 50.000,00 52.007,90 2.007,90 0,00 2.007,90 Beseitigung Sturmschäden; Tennismehl für 
Tennisplätze; Grundpflege Sportplätze 2018

56000.520000 Gerätekauf und -unterhaltung 
Sportanlagen

500,00 973,92 473,92 0,00 473,92 Tornetze und Netzhalter; Vitrine Tennishaus; 
Wasserschläuche u. Kupplung

Information des Bürgermeisters

für das 1. Halbjahr 2018 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die 

Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 

Gemeinde Moorrege
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 

dem 

Haushalts-

plan 

Anordnungs-

soll
Mehrbetrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8

56000.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen 
Sportanlagen

0,00 1.306,62 1.306,62 0,00 1.306,62 Anschaffung Defibrilator

69100.500000 Gewässerunterhaltung 2.000,00 3.038,78 1.038,78 0,00 1.038,78 Mäh- und Mulcharbeiten an Entwässerungs-gräben 
und Regenrückhaltebecken

70000.540000 Bewirtschaftungskosten Abwasser 3.400,00 3.545,06 145,06 0,00 145,06 Stromkosten der Abwasserpumpstationen

70000.713000 Umlage an den Abwasserzweckverband 287.000,00 287.988,60 988,60 0,00 988,60 gestiegen Abwassermengen 2017 führen zu einer 
höheren Umlage an den AZV

76000.520000 Unterhaltung von Einrichtungs-
gegenständen Himmelsbarg

500,00 1.422,79 922,79 0,00 922,79 Wartung Feuerlöscher sowie Unterhaltung der 
Bestuhlung Altentagesstätte

88000.932000 Erwerb von Grundvermögen 0,00 273,23 273,23 0,00 273,23 Notarkosten, Eintragunsgebühren für Überlassung 
eines Grundstücks

31.363,16Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0942/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 17.07.2018 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-450 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 06.08.2018 im Verwaltungshaushalt auf 123.147,53 €. Im Vermö-
genshaushalt auf 78.235,38 €.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 123.147,53 € und im  Vermö-
genshaushalt mit 78.235,38 € zu genehmigen.  
 
 
 
___________________ 
     Weinberg 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 06.08.2018)    
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Stand: 06.08.2018 Verwaltungshaushalt

28100.713000 Schulverbandsumlage 172.000,00 187.980,72 15.980,72 0,00 15.980,72 höhere Umlage und gestiegene Verhältniszahl 

der Schulkinder für Moorrege

46400.500000 Unterhaltung DRK-Kita 5.000,00 13.291,60 8.291,60 0,00 8.291,60 Wandverkleidung und Malerarbeiten; 

Brandschutzgutachten; E-Check der Geräte; 

Austausch Spielsand

63000.510000 Unterhaltung Straßen und 

Wege

40.000,00 51.214,66 11.214,66 0,00 11.214,66 Beseitigung Sturmschäden an Straßen-bäumen; 

Abrechnung Streusalz; Banketten 

ausgebessert; Versackung Kirchenstraße; 

Schaden RW-Leitung Voßmoor

63000.650000 Geschäftsausgaben 

Niederschlagswasser

8.500,00 18.403,26 9.903,26 0,00 9.903,26 Niederschlagswasserabgabe Nachberechnung 

für 2015/2016

76000.500000 Gebäudeunterhaltung 

Himmelsbarg

8.000,00 23.350,46 15.350,46 0,00 15.350,46 Altentagesstätte: Parkettboden geschliffen, 

Malerarbeiten, Vordach; Austausch Fenster; 

Fluchtwegbeleuchtung; Wasserschaden 

Lichtkuppel (Versicherungserstattung bei HHSt. 

76000/150000 über 2.122,20 €)

90000.832000 Kreisumlage 1.917.700,00 1.964.045,07 46.345,07 0,00 46.345,07 Die höhere Verteilmasse im Finanzausgleich 

ergibt höhere Schlüsselzuweisungen (2018 =  

+120.890 €) und gleichzeitig eine Veränderung 

der Umlagegrundlagen für die Berechnung der 

Kreisumlage

90000.832200 Amtsumlage 663.800,00 679.861,76 16.061,76 0,00 16.061,76 Die höhere Verteilmasse im Finanzausgleich 

ergibt höhere Schlüsselzuweisungen und 

gleichzeitig eine Veränderung der Umlage-

grundlagen für die Berechnung der Amtsumlage

Summe 2.815.000,00 2.938.147,53 123.147,53 0,00 123.147,53

123.147,53

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 

genehmigen

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 

genehmigen

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

Vermögenshaushalt

21122.950000 Baukosten Sanierung der 

WC-Anlagen Grundschule

118.940,16 156.244,91 37.304,75 0,00 37.304,75 unvorhergesehene Erneuerung der Abwasser- 

und Frischwasserleitungen inkl. damit 

verbundener Maurer- und Estricharbeiten 

(Zuweisung Land: 80.000 €) 

63120.960000 Baukosten Erneuerung 

Gehwege

32.145,56 43.185,68 11.040,12 0,00 11.040,12 Schlussrechnung Gehweg Achtern Barg und 

Abschlagsrechnung Kastanienallee 

76050.950000 Baukosten Dachsanierung  

Gaststätte Himmelsbarg

0,00 29.890,51 29.890,51 0,00 29.890,51 Abschlag Ingenieurshonorar und 

Teilrechnungen für Dachsanierungsarbeiten 

Summe 151.085,72 229.321,10 78.235,38 0,00 78.235,38

78.235,38noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0959/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 14.08.2018 

Bearbeiter: Bianca Wulff-Buchholz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Stellungnahme zum Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes des 
Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 
 
Sachverhalt: 
Die überörtliche Prüfung des Amtes Moorrege, des Schulverbandes Regionalschule 
Am Himmelsbarg Moorrege und der amtsangehörigen Gemeinden durch das Ge-
meindeprüfungsamt (GPA) des Kreises Pinneberg wurde für die Haushaltsjahre 2012 
bis 2015 durchgeführt. Die Ordnungsprüfung fand im Zeitraum vom 04.04. bis 
13.05.2016 statt.  Das Prüfteam bestand aus 3 Personen, wurde aber teilweise ver-
stärkt.  
Die Schlussbesprechung zur Erörterung der Prüfungsfeststellungen hat unter Beteili-
gung des Amtsvorstehers, verschiedener Vertreter der amtsangehörigen Gemeinden 
und des Amtsdirektors am 14.12.2016 stattgefunden. Der schriftliche Prüfbericht für 
das Amt Moorrege, den Schulverband und die amtsangehörigen Gemeinden lag der 
Amtsverwaltung im Juli 2017 vor. Im Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch 
Südholstein bestand Einigkeit darüber, dass über die Stellungnahmen aller Gemein-
den aufgrund der zeitintensiven Aufarbeitung erst nach den konstituierenden Sitzun-
gen beraten werden sollen.        
Die von den gemeindlichen Gremien anerkannte Stellungnahme der Verwaltung soll 
dem GPA bis zum 25.10.2018 vorliegen. 
Die durch Prüfungsbemerkungen betroffenen Fachteams haben Teilstellungnahmen 
erarbeitet. Diese wurden für die Gremien des Amtes und der amtsangehörigen Ge-
meinden jeweils zu einer Stellungnahme zusammengefasst. 
Der Amtsvorsteher und die Bürgermeister haben im Vorwege je eine Ausfertigung 
des Prüfberichtes, der auf das Amt und die Gemeinden entfällt, erhalten. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
siehe Anlage 
 
 

TOP Ö  6TOP Ö  6



 
Finanzierung: 
entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Von dem Ergebnis der überörtlichen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des 
Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 wird Kenntnis genommen. 
 
Dem Inhalt der vom Amt Geest und Marsch Südholstein erarbeiteten Stellungnahme 
zum Prüfungsergebnis wird zugestimmt.  
 
 
 
_________________ 
Weinberg 
 
 
 
Anlagen: 
- Entwurf der Stellungnahme Moorrege zur Ordnungsprüfung 2012 bis 2015 
- Prüfbericht der Gemeinde Moorrege  
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sowie der amtsangehörigen Gemeinden 
– Haushaltsjahre 2012 bis 2015 – 
 

 

11 Gemeinde Moorrege 

 

11.1 Haushaltswirtschaft der Jahre 2012 bis 2015 

Die im Folgenden dargestellten Kennzahlen sollen den finanziellen Sta-
tus der Gemeinde Moorrege im Prüfungszeitraum widerspiegeln. Sofern 
Auffälligkeiten im Vergleich der Haushaltsjahre oder aufgrund der schon 
vorliegenden Daten anderer Kommunen aufgetreten sind, so enthält der 
Bericht jeweils entsprechende Hinweise. 
 
 

11.1.1 Steuerkennzahlen  

 

11.1.1.1 Gesamtsteueraufkommen 

 

 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 
Einwohner am 31.03. 
d.J. 

4.079 4.004 4.022 4.155 

Gesamtsteueraufkom-
men ohne Familienleis-
tungsausgleich in € 

3.657.717,55 3.790.879,76 3.549.858,40 3.739.803,46 

Steuerquote 67,97% 69,19% 64,60% 64,17% 

 
 

11.1.1.2 Steuer- und Finanzkraft nach dem FAG 

 
 2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 

Steuerkraft je Einwohner  766,95 847,42 880,1 837,88 

Landesdurchschnitt in 
Gemeinden vergleichba-
rer Größe 

667,63 679,92 758,12 790,04 

      

Finanzkraft je Einwohner  844,48 905,21 971,05 961,86 

Landesdurchschnitt in 
Gemeinden vergleichba-
rer Größe 

811,67 836,2 935,73 955,46 

 
 
Die Steuer- und Finanzkraft  der Gemeinde lagen in allen geprüften 
Jahren über dem Landesdurchschnitt. 
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sowie der amtsangehörigen Gemeinden 
– Haushaltsjahre 2012 bis 2015 – 
 

 

11.1.1.3 Steuerhebesätze 

 

 
2012 
v.H. 

2013 
v.H. 

2014 
v.H. 

2015 
v.H. 

Grundsteuer A 260 260 260 260 

Grundsteuer B 260 260 260 260 

Gewerbesteuer 310 310 310 310 

 
 
Die Hebesätze der Gemeinde lagen in den Haushaltsjahren bis 2014 
z.T. unterhalb der Nivellierungssätze des Landes. Im Jahr 2015 wurden 
die Hebesätze erhöht. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde 
die Hebesätze der gemeindlichen Grund- und Gewerbesteuer nicht auf 
die Mindesthöhe zur Erlangung von Fehlbetragszuweisungen festgelegt 
hat. Die Gemeinde erfüllt nicht die Voraussetzungen für die Gewährung 
von Fehlbetragszuwendungen. Es wird auf die Ausführungen unter Zif-
fer 3.7 ab Seite 21 hingewiesen.  
 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde die Hebesätze der ge-
meindlichen Grund- und Gewerbesteuer nicht auf die Mindesthöhe zur 
Erlangung von Fehlbetragszuweisungen festgelegt hat.  
 
 
 

11.1.2 Finanzdaten des Verwaltungshaushalt 

 

11.1.2.1 Rechnungsergebnisse des Verwaltungshaushalts 

 
 2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 

Soll-Einnahmen 5.381.375,38 5.479.237,85 5.495.165,18 5.827.517,16 

Soll-Ausgaben 5.381.375,38 5.479.237,85 5.495.165,18 5.827.517,16 

 
 
 

11.1.2.2 Plan-Ist-Vergleich 

Im Plan-Ist-Vergleich wird die Haushaltsplanung der Gemeinde getrennt 
nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit den Ergebnissen des 
Jahresabschlusses verglichen. Ziel ist auch die Prüfung, ob der Haus-
haltsplan bei der Ausführung durch die Verwaltung eingehalten wurde.  
 

Hinweis  

Hinweis/ 
Empfehlung 

Hinweis  
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Verwaltungshaushalt 
2012 2013 2014 2015 

€ € € € 

Geplante Einnahmen 5.302.200,00 5.362.300,00 5.663.200,00 5.789.400,00 

Tatsächliche Einnahmen 5.381.375,38 5.480.716,51 5.496.447,89 5.827.517,16 

Verbesserungen (+) 
Verschlechterungen (-) 

79.175,38 118.416,51 -166.752,11 38.117,16 

... in % 1,5% 2,2% -2,9% 0,7% 

          

Geplante Ausgaben 5.302.200,00 5.362.300,00 5.663.200,00 5.789.400,00 

Tatsächliche Ausgaben 5.381.375,38 5.480.716,51 5.496.447,89 5.827.517,16 

Verbesserungen (+) 
Verschlechterungen (-) 

-79.175,38 -118.416,51 166.752,11 -38.117,16 

... in % -1,5% -2,2% 2,9% -0,7% 

Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Die Einnahmeverschlechterung im Haushaltsjahr 2014 beruhte auf 
deutlichen Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuereinnahmen. 
Schwankungen bei den Ausgaben könnten z.B. auch durch die stärkere 
Nutzung von Sonderrücklagen gemindert werden.  
 
 

11.1.2.3 Vom Ergebnis der Jahresrechnung zum bereinigtem Ergebnis 

 

 2012 2013 2014 2015 

bereinigte Einnahmen 
des VwHH in € 

5.127.276,96 5.217.453,62 5.194.257,15 5.513.936,63 

bereinigte Ausgaben des 
VwHH in € 

2.453.668,07 2.731.092,18 2.779.740,96 2.860.587,18 

Ausgabensteigerung -1,20% 11,31% 1,78% 2,91% 

Steigerungsrate lt. jewei-
ligem HH-Erlass  

bis zu 1% bis zu 1,5% bis zu 2,5% bis zu 2% 

 
 
Die hohe Steigerung der bereinigten Ausgaben vom Haushaltsjahr 
2012 zum Jahr 2013 beruht insbesondere auf höhere Ausgaben für die 
Unterhaltung des Anlagevermögens und der Zuschüsse für Kinderta-
geseinrichtungen. 
 

Hinweis  

Hinweis  



Prüfungsergebnis des Amtes Moorrege                                                                                      Seite - 210 - 
sowie der amtsangehörigen Gemeinden 
– Haushaltsjahre 2012 bis 2015 – 
 

 

11.1.2.4 Allgemeine und sonstige Deckungsmittel 

 

 2012 2013 2014 2015 

Allgemeine Deckungs-
mittel insgesamt in € 

3.943.902,56 4.012.602,46 4.085.750,32 4.283.367,86 

Ant. an den ber. Ein-
nahmen des VwHH 

76,92% 76,91% 78,66% 77,68% 

Allgem. Deckungsmittel 
je Einwohner in € 

966,88 1.002,15 1.015,85 1.030,89 

     

Allgemeine Deckungs-
mittel insgesamt in € (be-
reinigt) 

2.128.384,31 2.055.658,55 2.034.173,05 2.234.167,91 

Ant. an den ber. Ein-
nahmen des VwHH 

41,51% 39,40% 39,16% 40,52% 

Allgem. Deckungsmittel 
je Einwohner in € 

521,79 513,40 505,76 537,71 

 
 

11.1.2.5 Wesentliche Ausgabepositionen 

 

 2012 2013 2014 2015 

Personalausgaben (ohne 
Ehrenamt) in € 

237.478,81 255.366,62 280.381,19 305.494,63 

Anteil an den bereinigten 
Ausgaben d. VwHH 

9,68% 9,35% 10,09% 10,68% 

Personalausgaben je Ein-
wohner in € 

58,22 63,78 69,71 73,52 

          
Verwaltungs-u. Betriebs-
aufwand (ohne Innere Verr. 
und kalk. Kosten) in € 

1.259.082,91 1.415.151,61 1.401.953,65 1.356.944,24 

Anteil an den bereinigten 
Ausgaben d. VwHH 

51,31% 51,82% 50,43% 47,44% 

Verw.-u. Betriebsaufwand 
je Einw in € 

308,67 353,43 348,57 326,58 

 
 

11.1.2.6 Freier Finanzspielraum 

Der freie Finanzspielraum ist in der Kameralistik eine wichtige Kenn-
zahl, um die frei zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu berechnen.  
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2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 
Zuführung vom Verwal-
tungshaushalt 

503.298,64 187.203,53 242.326,79 369.536,86 

./. ordentliche Tilgung 16.557,23 16.559,46 15.334,70 5.351,65 

./. Zuführung an SoRü 
Rückstellungen (§ 21 (1) 
Nr. 2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

./. Zuführung an SoRü Ab-
schreibungsrücklage  (§ 
21 (1) Nr.3) 

43.137,00 16.403,09 43.137,00 43.137,00 

./. Zuführung an SoRü Ge-
bührenausgleich (§ 21 
(1) Nr. 4) 

0,00 0,00 31.651,87 41.386,36 

./. Zuführung an Rückla-
ge(n) der Treuhandver-
mögen (§ 21(1) Nr. 5) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

./. Zuführung an Finanz-
ausgleichsrücklage (§ 21 
(1) Nr. 6) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

./. Zuführung an Altersteil-
zeitrücklage (§ 21 (1) Nr. 
7) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

./. Zuführung an Altlasten-
rücklage (§ 21 (1) Nr. 8) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

./. Zuführung an Steuer-
rücklage (§ 21 (1) Nr. 9) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

./. Zuführung an Verfah-
rensrücklage (§ 21 (1) 
Nr. 10) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

./. Fehlbetrag (VwHH) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Freier Finanzspielraum 443.604,41 154.240,98 152.203,22 279.661,85 

Freier Finanzspielraum je 
Einw. 

108,75 38,52 37,84 67,31 

 
 
Als Nachweis für die dauernde Leistungsfähigkeit wird der freie Finanz-
spielraum angesehen. Der freie Finanzspielraum der Gemeinde ist in 
allen geprüften Jahren positiv. Bei einem mittelfristig positiven Finanz-
spielraum ist in der Regel davon auszugehen, dass die Kreditverpflich-
tungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang stehen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Gemeinde Moorrege weite-
re Sonderrücklagen (siehe Tabelle oben) hätte einrichten müssen. Inso-
fern sind die dargestellten Ergebnisse zum freien Finanzspielraum von 
den Beträgen her zu hoch.  
 

Hinweis  

Hinweis  
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11.1.3 Finanzdaten des Vermögenshaushalts 

 

11.1.3.1 Rechnungsergebnisse des Vermögenshaushalts 

 

 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 

Solleinnahmen des VmHH 522.693,79 503.689,80 235.267,94 830.431,20 

Sollausgaben des VmHH 522.693,79 503.689,80 235.267,94 830.431,20 

 
 

11.1.3.2 Plan-Ist-Vergleich 

Im Plan-Ist-Vergleich wird die Haushaltsplanung der Gemeinde getrennt 
nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit den Ergebnissen des 
Jahresabschlusses verglichen. 
 

Vermögenshaushalt 

2012 2013 2014 2015 

€ € € € 

Geplante Einnahmen 524.200,00 473.300,00 361.700,00 786.200,00 

Tatsächliche Einnah-
men 

522.693,79 503.689,80 235.267,94 830.431,20 

Verbesserungen (+) 
Verschlechterungen (-) 

-1.506,21 30.389,80 -126.432,06 44.231,20 

... in % -0,29% 6,03% -53,74% 5,33% 

          

Geplante Ausgaben 524.200,00 473.300,00 361.700,00 786.200,00 

Tatsächliche Ausgaben 522.693,79 503.689,80 235.267,94 830.431,20 

Verbesserungen (+) 
Verschlechterungen (-) 

1.506,21 -30.389,80 126.432,06 -44.231,20 

... in % 0,29% -6,03% 53,74% -5,33% 

Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Die deutlichen Verschlechterung bei den Einnahmen des Vermögens-
haushalts im Haushaltsjahr 2014 haben ihre Ursache insbesondere in 
einer geringeren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt. Beigetragen 
hat auch der Abgang eines HER. 
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11.1.3.3 Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen 

 
Von der Gemeinde wurden folgende eigene Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen durchgeführt: 
 

 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 

Vermögenserwerb 60.030,08 90.155,14 77.402,84 40.809,84 

Eigene Baumaßnahmen 376.458,72 304.389,45 32.279,13 569.001,05 

Zuweisungen und Zu-
schüsse 

3.000,00 31.417,90 5.000,00 113.812,89 

insgesamt 439.488,80 425.962,49 114.681,97 723.623,78 

 
 

11.1.3.4 Finanzierung der Investitionen 

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt üblicherweise aus dem Freien 
Finanzspielraum oder eine Kreditaufnahme. Bei der Gemeinde zeichnet 
sich folgende Entwicklung an: 
 

 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 
fr.Fin.Spielraum= klass. 
Nettoinvest. Rate 

443.604,41 154.240,98 152.203,22 279.661,85 

Zuweisungen und Zu-
schüsse 

0,00 12.635,75 -14.000,00 0,00 

Darlehensrückflüsse 2.813,73 2.819,85 2.825,99 2.832,17 

Veräußerungserlöse 0,00 201.671,50 0,00 70.820,00 

Beiträge u.ä. 0,00 0,00 0,00 102.100,00 

Kredite 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rücklagenentnahme 
(allgemeine Rücklage) 

0,00 91.700,00 0,00 0,00 

Rücklagenentnahme 
(Abschreibungsrücklage) 

0,00 6.102,94 0,00 281.000,00 

Rücklagenentnahme 
(Gebührenausgleichs-
rücklage) 

16.581,42 1.556,23 4.115,16 4.142,17 

Zwischensumme 462.999,56 470.727,25 145.144,37 740.556,19 

./. Zuführung zum VwHH 16.581,42 1.556,23 4.115,16 4.142,17 

./.Rücklagenzuführung 
(allg. Rücklage) 

6.929,34 43.208,53 26.347,24 12.790,24 

./. außerordentliche Til-
gung 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe Finanzierung 439.488,80 425.962,49 114.681,97 723.623,78 
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Von der Gemeinde Moorrege wurde im Jahr 2015 die Aufstellung eines 
Kanalkatasters als Investitionsmaßnahme im Haushaltsplan mit einem 
Haushaltsansatz von 281 T€ eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen 
wurden nicht vorgesehen. Die Erstellung eines Kanalkatasters ist nach 
herrschender Meinung keine Investitionsmaßnahme. Es wird auf die 
Ausführungen unter Ziffer 4.2.4 ab Seite 68 verwiesen. 
 
 
In der Beschlussvorlage der Verwaltung vom 20.10.2014 wurde die 
Maßnahme als Zustandserfassung der Schmutzwasserkanäle gem. 
Selbstüberwachungs-Verordnung näher beschrieben. Nach der Vorlage 
ist ein wesentlicher Teil der Kosten mit Reinigung der SW-
Sammelkanäle, TV-Kanalinspektion, Schachtinspektion und Dokumen-
tation beschrieben. Nach der Art der anfallenden Ausgaben handelt es 
sich dabei überwiegend um laufende Ausgaben des Verwaltungshaus-
halts. Um diese unregelmäßigen Ausgaben zu verstetigen, muss eine 
Rückstellungsrücklage (Sonderrücklage) eingerichtet werden. Auf die 
Ausführungen unter Ziffer 3.18.3.1 ab Seite 43 wird verwiesen.  
 
 
Von der Verwaltung wurden die in der Vorlage genannten Maßnahmen-
kosten dem Vermögenshaushalt zugeordnet. Dem Vermögenshaushalt 
sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Kameral die Ausgaben für die 
Veränderung des Anlagevermögens zuzuordnen. Der sehr wahrschein-
lich größere Teil dieser Ausgaben ändert das Anlagevermögen der 
Gemeinde nicht und gehört als Ausgabe in den Verwaltungshaushalt.  
 
 
Bei der weiteren Abwicklung der Maßnahme im Jahr 2015 wurden von 
den geplanten Haushaltsmitteln keine Ausgaben geleistet, so dass zum 
Jahresende der geplante Betrag in voller Höhe als Haushaltsausgabe-
reste in das nächste Jahr übertragen wurde. Auf die allgemeinen Aus-
führungen zu den HAR unter Ziffer 3.19.4 ab Seite 50 wird verwiesen. 
 
 
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen hatte die Verwaltung eine 
Entnahme aus der Abschreibungsrücklage in Höhe von 281 T€ vorge-
sehen. Da es sich zum größeren Teil um laufende Ausgaben des Ver-
waltungshaushalts handelt, kann für diesen Teil die Abschreibungsrück-
lage nicht verwendet werden. Die Entnahme ist in der Höhe zu berichti-
gen.  
 
 
Die Entnahme aus der Abschreibungsrücklage wurde in der Abwicklung 
in der Jahresrechnung 2015 als Haushaltseinnahmerest (HER) durch-
geführt. Für die Entnahme aus der Abschreibungsrücklage ist die Bil-
dung eines HER nicht zulässig. Es wird auf die Ausführungen unter Zif-
fer 3.19.3 ab Seite 49 verwiesen.  
 
 

Beanstandung 

Hinweis  

Beanstandung 

Beanstandung 

Hinweis/ 
Empfehlung 

Hinweis/ 
Empfehlung 
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Da die Bildung eines HER nicht zulässig war, hätte die Entnahme aus 
der Sonderrücklage Ortsentwässerung (Abschreibungsrücklage) doku-
mentiert werden müssen. Der Bestand der Sonderrücklage passt daher 
nicht zur Jahresrechnung (siehe unten).  
 
 

11.1.4 Entwicklung der Schulden 

 

 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 

Schuldenstand nach 
dem Rechnungsergebnis 

56.901,61 40.342,15 25.007,45 19.655,80 

Gesamtverschuldung je 
Einwohner 

13,95 10,08 6,22 4,73 

 
Nach den vorgelegten Unterlagen der Jahresrechnungen ist der Soll-
Schuldenstand nach dem Rechnungsergebnis seit 2007 um 329,70 € 
höher als der Ist-Schuldenstand. Eine Ursache konnte nicht ermittelt 
werden. Durch die Tilgung des Restbetrags der Kredite Anfang 2016 
wird der Unterschied beseitigt.  
 
 
Es wird auch auf die weiteren Ausführungen unter Ziffer 3.19.5 ab Seite 
51 verwiesen. Am 30.01.2016 wurde die Restschuld getilgt, so dass die 
Gemeinde nunmehr schuldenfrei ist. 
 
 

11.1.5 Entwicklung der Rücklagen 

 

11.1.5.1 Allgemeine Rücklage 

 

 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 
Bestand Ende des vor-
herigen Haushaltsjahres 

926.013,58 932.942,92 884.451,45 910.798,69 

Entnahme 0,00 91.700,00 0,00 0,00 

Zuführung 6.929,34 43.208,53 26.347,24 12.790,24 
Stand des jew. 
Haushaltsjahres 

932.942,92 884.451,45 910.798,69 923.588,93 

 
Der Bestand der allgemeinen Rücklage lt. dem letzten Bericht des GPA 
belief sich zum 31.12.2006 auf 935.505,81 €. Der Anfangsbestand der 
Rücklagenkontrolle des Amtes für die Gemeinde Moorrege wies zum 
01.01.2007 hingegen 913.402,91 € aus. Die Differenz in Höhe von 
22.102,90 € beruht auf der Korrektur von zwei Beträgen aus dem vor-
herigen Prüfungszeitraum. 

Hinweis/ 
Empfehlung 

Hinweis  
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Es handelt sich um eine Umbuchung von der Abschreibungsrücklage 
OE in Höhe von 19.000 € und der Nachbuchung von 3.102,90 € aus 
dem Sparbuch der Abschreibungsrücklage OE in den Sparbuchbestand 
der allgemeinen Rücklage. Entsprechende Gegenbuchungen mussten 
in der Abschreibungsrücklage erfolgen. 
 
 

11.1.5.2 Sonderrücklagen 

 
Abwasserbeseitigung (Ortsentwässerung OE, UA 70000): 
 

Abschreibungsrücklage OE 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 
Bestand Ende des vorherigen 
Haushaltsjahres 

378.085,21 417.771,21 424.620,36 464.306,36 

Entnahme 0,00 6.102,94 0,00 0,00 

Zuführung 39.686,00 12.952,09 39.686,00 39.686,00 

Stand des jeweiligen Haus-
haltsjahres 

417.771,21 424.620,36 464.306,36 503.992,36 

 
 
 
Gebührenausgleichsrückla-
ge OE 

2012 
€ 

2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Bestand Ende des vorherigen 
Haushaltsjahres 

11.731,73 294,57 0,00 31.651,87 

Entnahme 11.437,16 294,57 0,00 0,00 

Zuführung 0,00 0,00 31.651,87 41.104,09 

Stand des jeweiligen Haus-
haltsjahres 

294,57 0,00 31.651,87 72.755,96 

 
 
 
Einrichtung Kegelbahn  (UA 56100): 
 
Abschreibungsrücklage Ke-
gelbahn 

2012 
€ 

2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Bestand Ende des vorherigen 
Haushaltsjahres 

31.786,65 35.237,65 38.688,65 42.139,65 

Entnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zuführung 3.451,00 3.451,00 3.451,00 3.451,00 

Stand des jeweiligen Haus-
haltsjahres 

35.237,65 38.688,65 42.139,65 45.590,65 

 

Hinweis  
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Gebührenausgleichsrückla-
ge Kegelbahn 

2012 
€ 

2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Bestand Ende des vorherigen 
Haushaltsjahres 

6.411,85 11.556,11 10.294,45 6.179,29 

Entnahme 0,00 1.261,66 4.115,16 4.142,17 

Zuführung 5.144,26 0,00 0,00 0,00 

Stand des jeweiligen Haus-
haltsjahres 

11.556,11 10.294,45 6.179,29 2.037,12 

 
 
Einrichtung Vorfluter  (UA 69000): 
 
Gebührenausgleichsrückla-
ge Vorfluter 

2012 
€ 

2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Bestand Ende des vorherigen 
Haushaltsjahres 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Entnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zuführung 0,00 0,00 0,00 282,27 

Stand des jeweiligen Haus-
haltsjahres 

0,00? 0,00? 0,00 282,27 

 
 
Der sich im Haushaltsjahr 2015 ergebende Überschuss von 282,27 € 
wurde der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt. Nach § 6 Abs. 2 
Satz 9 KAG hätte der Überschuss zunächst mit den restlichen Fehlbe-
trägen der drei Vorjahre verrechnet werden müssen.  
 
 
Für die Gemeinde Moorrege fehlen noch sachgerechte Nachkalkulatio-
nen zu den Einrichtungen. Die in den Jahresrechnungen durchgeführ-
ten Zuführungen bzw. Entnahmen aus Sonderrücklagen müssen nach-
dem die belastbaren Nachkalkulationen erstellt wurden überprüft und 
ggf. abgerechnet werden.  
 
 
Sonstige Sonderrücklagen 
 
Die Gemeinde hätte weitere Sonderrücklagen einrichten müssen. Es 
fehlt insbesondere auch die Rückstellungsrücklage für kostenrechnen-
de Einrichtungen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO-kameral. Es wird auf 
die allgemeinen Feststellungen zu den fehlenden Sonderrücklagen un-
ter Ziffer 3.18 ab Seite 41 verwiesen.  
 

Hinweis/ 
Empfehlung 

Hinweis/ 
Empfehlung 

Hinweis/ 
Empfehlung 
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11.1.5.3 Rücklagen insgesamt 

Der Bestand aller Rücklagen der Gemeinde entwickelte sich im Prü-
fungszeitraum wie folgt: 
 

Rücklagen insgesamt 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 

Stand zum Jahresende 1.397.802,46 1.358.054,80 1.455.075,86 1.548.247,29 

 
 

11.1.6 Finanzierungssaldo 

 

 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 

Gesamteinnahmen 5.904.069,17 5.982.927,65 5.730.433,12 6.657.948,36 

./. Entnahmen  aus Rückla-
gen 

16.581,42 99.359,17 4.115,16 285.142,17 

./. Einnahmen aus Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 

./. Einnahmen aus Inneren 
Darlehen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

periodische Einnahmen 5.887.487,75 5.883.568,48 5.726.317,96 6.372.806,19 

      

Gesamtausgaben 5.904.069,17 5.982.927,65 5.730.433,12 6.657.948,36 

./. Zuführung zu Rücklagen 50.066,34 59.611,62 101.136,11 97.313,60 

./. Tilgung von Krediten 16.557,23 16.559,46 15.334,70 5.351,65 

./. Rückzahlung Innerer Dar-
lehen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

./. Deckung von Fehlbeträ-
gen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

periodische Ausgaben 5.837.445,60 5.906.756,57 5.613.962,31 6.555.283,11 

      

Finanzierungssaldo 50.042,15 -23.188,09 112.355,65 -182.476,92 

Finanzierungssaldo je Ein-
wohner 

12,27 -5,79 27,94 -43,92 

 
 
Die periodischen Einnahmen und Ausgaben sind die um besondere Fi-
nanzierungsvorgänge bereinigten Einnahmen und Ausgaben. Im Ideal-
fall können die periodischen Ausgaben durch die periodischen Einnah-
men gedeckt werden. Dies ist bei der Gemeinde Moorrege im Großen 
und Ganzen der Fall.  
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11.2 Treuhandvermögen der Gemeinde 

Für Vermögen, die die Gemeinde treuhänderisch zu verwalten hat, sind 
besondere Haushalts- / Wirtschaftspläne aufzustellen und Sonderrech-
nungen zu führen, soweit diese nicht im Haushalt der Gemeinde ge-
sondert nachgewiesen werden (Treuhandvermögen nach § 98 GO). 
Der Nachweis im Haushalt der Gemeinde erfolgt in diesen Fällen über 
einen gesonderten Unterabschnitt und die Entwicklung wird im Vorbe-
richt der Gemeinde dargestellt.  
 
 
Mit dem Treuhandvermögen muss die Gemeinde verantwortungsbe-
wusst und sorgsam umgehen und die Erträge dem vorgeschriebenen 
oder vereinbarten Zweck zuführen. Eigene Haushalts- oder Wirt-
schaftspläne werden nicht erstellt. Die Einnahmen und Ausgaben des 
Treuhandvermögens werden im UA 89000 veranschlagt und gebucht.  
 
 
Im Vorbericht der Gemeinde werden der Stand und die Entwicklung 
zum Treuhandvermögen nicht dargestellt und erläutert.  
 
 

11.3 Kostenrechnende Einrichtungen 

 
Für kostenrechnende Einrichtungen einer Gemeinde ist neben der 
Buchführung auch eine angemessene Kosten- und Leistungsrechnung 
zu betreiben. Es wird auf die allgemeinen Ausführungen unter Ziffer 
3.25 ab Seite 59 verwiesen.  
 
 
Vor der Erstellung der Jahresrechnung muss für kostenrechnende Ein-
richtungen und Hilfsbetriebe ein betriebswirtschaftlicher Abschluss der 
Einrichtung erstellt werden. Diese Nachkalkulation führt zu den Bu-
chungen in der Jahresrechnung. Vollständige Nachkalkulationen konn-
ten für die Gemeinde nicht vorgelegt werden. Insofern Es wird auf die 
Ausführungen unter Ziffer 4.2.2 ab Seite 67 verwiesen.  
 
 

11.3.1 Abwasser  (UA 70000)   

 

 
2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 

Einnahmen  380.881,47 362.828,24 404.094,56 425.515,99

davon Entnahme aus der 
Gebührenausgleichsrück-
lage 

11.437,16 294,57 0,00 0,00

Ausgaben 380.881,47 389.562,15 404.094,56 425.515,99

Hinweis  

Beanstandung 

Hinweis/ 
Empfehlung 
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2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 
davon Zuführung zur Ge-
bührenausgleichsrückla-
ge 

0,00 0,00 31.651,87 41.104,09

Überdeckung /  
Unterdeckung (-) 

0,00 -26.733,91 0,00 0,00

Kostendeckungsgrad 100,0% 93,1% 100,0% 100,0%

 
 
In der Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde wurden in allen 
Jahren 39.686,00 € als Abschreibung gebucht. Ursächlich sind die feh-
lenden Nachkalkulationen bzw. die fehlende Anlagenbuchführung. Inso-
fern können die derzeitigen Ergebnisse der Einrichtung nur als vorläufig 
angesehen werden. Es wird dringend empfohlen, die Kalkulation der 
Gebühren auf eine sichere Basis zu stellen.  
 
 
Der sich im Haushaltsjahr 2014 ergebende Überschuss von 
31.651,87 € wurde der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt. Er hätte 
zunächst mit dem restlichen Fehlbetrag in Höhe von 26.733,91 € aus 
dem Jahr 2013 verrechnet werden müssen. Es wird auch auf die Aus-
führungen unter Ziffer 4.1 ab Seite 66 verwiesen.  
 
 

11.3.2 Vorfluter  (UA 69000)  

 

 
Einnahmen  

in € 
Ausgaben  

in € 
Überschuss / 

Defizit in € 
Deckungsgrad in 

% 

2012 11.631,42 11.895,63 -264,21 97,8 

2013 11.520,44 11.986,63 -466,19 96,0 

2014 12.184,12 11.960,50 223,62 101,9 

2015 12.714,37 12.714,37 0,00 100,0 

 
Die Einrichtung Vorfluter hat im letzten Prüfungszeitraum keine Über-
schüsse erwirtschaftet. In den Haushaltsjahr 2012 und 2013 ergaben 
sich nach den vorgefundenen Jahresrechnungen insgesamt ein Fehlbe-
trag von 730,40 €. Im Jahr 2014 ergab sich ein Überschuss von 223,62 
€, der zur Teilabdeckung der bisherigen Fehlbeträge genutzt wurde. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass für das Anlagevermögen bisher kei-
ne Abschreibungen berücksichtigt wurden. Unter Berücksichtigung der 
Abschreibungen wären sehr wahrscheinlich keine Überschüsse erzielt 
worden.  
 
 
Der sich im Haushaltsjahr 2015 ergebende Überschuss von 282,27 € 
wurde der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt. Er hätte zunächst Beanstandung 

Hinweis/ 
Empfehlung 

Beanstandung 

Hinweis/ 
Empfehlung 
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mit dem restlichen Fehlbetrag der letzten drei Vorjahre verrechnet wer-
den müssen. Es wird auch auf die Ausführungen unter Ziffer 4.1 ab Sei-
te 66 verwiesen.  
 
 

11.3.3 Sport- und Freizeitzentrum An’n Himmelsbarg  (UA 76000)  

 

 
Einnahmen  

in € 
Ausgaben 

in € 
Überschuss / 

Defizit in € 
Deckungsgrad in 

% 

2012 48.632,34 39.915,99 8.716,35 121,8 

2013 34.719,20 19.628,60 15.090,60 176,9 

2014 36.139,26 39.070,73 -2.931,47 92,5 

2015 38.578,66 38.098,69 479,97 101,3 

 
Beim Deckungsgrad ist zu berücksichtigen, dass für das Anlagevermö-
gen der Einrichtung bisher keine Abschreibungen berücksichtigt wur-
den. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen würde der Deckungs-
grad deutlich niedriger ausfallen.  
 
 

11.3.4 Bauhof  (UA 77100)  

 

 
Einnahmen  

in € 
Ausgaben  

in € 
Überschuss / 

Defizit in € 
Deckungsgrad in 

% 

2012 144.350,60 147.619,73 -3.269,13 97,8 

2013 170.336,99 163.717,43 6.619,56 104,0 

2014 174.553,95 156.151,03 18.402,92 111,8 

2015 180.944,14 155.695,60 25.248,54 116,2 

 
 
Bereits im letzten Prüfbericht hatte das GPA beanstandet, dass der 
Bauhof noch nicht wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt wird. 
Eine interne Verrechnung findet zwar statt, aber Abschreibungen und 
eine kalkulatorische Verzinsung wurden weiterhin nicht ermittelt und als 
Ausgaben im Hilfsbetrieb gebucht.  
 
 
Es wird auch auf die weiteren Ausführungen zum Betrieb des Bauhofes 
und der haushaltsmäßigen Behandlung als Hilfsbetrieb unter Ziffer 4.7 
ab Seite 74 verwiesen.  
 

Beanstandung 

Hinweis  

Beanstandung 
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11.3.5 Allgemeines Grundvermögen  (UA 88000)  

 

 
Einnahmen  

in € 
Ausgaben 

 in € 
Überschuss / De-

fizit in € 
Deckungsgrad in 

% 
2012 50.303,94 68.452,18 -18.148,24 73,5 
2013 56.919,85 149.960,40 -93.040,55 38,0 
2014 58.717,74 96.257,78 -37.540,04 61,0 
2015 54.754,01 70.688,66 -15.934,65 77,5 
 
 
Im UA 88000 Allgemeinen Grundvermögens fallen neben den Mieter-
trägen und den zugehörigen Ausgaben auch weitere Kosten wie z.B. 
Unterhaltung der Waldflächen an. Abschreibungen wurden bisher im 
UA nicht berücksichtigt. Der Deckungsgrad hat damit nur eine geringe 
Aussagekraft. Es wird empfohlen, eine weitere Unterteilung vorzuneh-
men.  
 
 

11.3.6 Grundschule  (UA 21110) 

 

 Einnahmen in € Ausgaben in € 
Überschuss / De-

fizit in € 
Deckungsgrad in 

% 
2012 64.950,02 288.447,42 -223.497,40 22,5 
2013 58.099,76 325.285,30 -267.185,54 17,9 
2014 73.036,27 338.175,05 -265.138,78 21,6 
2015 72.772,28 327.683,18 -254.910,90 22,2 
 
 
Der geringe Deckungsgrad der Grundschule wird durch die Abrech-
nungspraxis zu den Schulkostenbeiträgen verursacht. Die Gemeinde 
bucht keine Schulkostenbeiträge bzw. Verrechnungen für eigene Kin-
der.  
 
 

11.3.7 Sportanlagen  (UA 56000)  

 

 Einnahmen in € Ausgaben in € 
Überschuss / De-

fizit in € 
Deckungsgrad in 

% 
2012 121.069,50 118.031,27 3.038,23 102,6 
2013 127.084,60 171.752,13 -44.667,53 74,0 
2014 121.904,04 142.350,14 -20.446,10 85,6 
2015 124.539,51 147.689,99 -23.150,48 84,3 
 
 

Hinweis  

Hinweis/ 
Empfehlung 
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11.3.8 Kegelbahn  (UA 56100) 

 

 Einnahmen in € Ausgaben in € 
Überschuss / De-

fizit in € 
Deckungsgrad in 

% 
2012 10.660,81 10.660,81 0,00 100,0 
2013 6.635,78 6.635,78 0,00 100,0 
2014 7.194,79 7.194,79 0,00 100,0 
2015 7.274,45 7.274,45 0,00 100,0 
 
 

11.4 Schmutzwasseranschlussbeiträge B-Plangebiete 27/30 und 32 

In der Gemeinde Moorrege wurden im Prüfungszeitraum für die B-
Plangebiete 27/30 „Heidreger Ring“ und 32 „Am Häg“ Erschließungs-
verträge abgeschlossen, in denen die Anschlussbeiträge für die neu 
hinzukommenden Grundstücke pauschal durch die dem Erschließungs-
träger entstehenden Herstellungskosten für die zentrale Schmutzwas-
serbeseitigung „abgelöst“ wurden. 
 
 
Zum einen fehlte es hier für die rechtswirksame Ablösung an der erfor-
derlichen Rechtsgrundlage in der Schmutzwasserbeitrags- und –
gebührensatzung der Gemeinde. Zum anderen erfolgte keine grund-
stücksbezogene Regelung der Ablösungsbeträge unter Beachtung des 
Gleichheitsgrundsatzes. Ob die Gemeinde auf diesem Wege auch ohne 
Rechtsgrund auf Beitragseinnahmen verzichtet hat, kann mangels vor-
liegender Berechnungsdaten nicht beurteilt, letztendlich aber nicht von 
vorn herein ausgeschlossen werden. 
 
 
Auf die Gesamtproblemstellung „Abgabensatzungen“ hatte das GPA 
bereits im letzten Prüfbericht unter Ziffer 3.14 hingewiesen und Empfeh-
lungen geben, die bisher von der Gemeinde Moorrege nicht vollständig 
umgesetzt wurden.  
 
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass zur Ermittlung des Anlage-
vermögens und des Abzugskapitals mindestens für die Einrichtungen 
Schmutzwasser, Oberflächenendwässerung, Gemeindestraße und 
Straßenbeleuchtung die Anschaffungskosten und die Verkaufserlöse 
aufgeteilt werden müssen. Diese Daten müssen von der Amtsverwal-
tung ermittelt werden, da diese bereits für die sachgerechte Erstellung 
der Jahresrechnung 2016 benötigt werden. 
 
 

11.5 Fehlende Erschließungsbeitragssatzung  

Im letzten Prüfungszeitraum wurde beanstandet, dass viele Gemeinden 
keine Erschließungsbeitragssatzung erlassen hatten. Die Amtsverwal-

Beanstandung  

Hinweis/ 
Empfehlung 

Nr. 11 
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tung hatte das Thema aufgegriffen und der Gemeinde eine Mustersat-
zung vorgelegt.  
 
 
Seitens des Bürgermeisters der Gemeinde Moorrege wird die Notwen-
digkeit einer Erschließungsbeitragssatzung derzeit nicht gesehen, da 
die Erschließung neuer Baugebiete in der Gemeinde bisher durch Er-
schließungsträger durchgeführt und die damit verbundenen Investiti-
onskosten von den Erschließungsträgern finanziert werden. Für die 
Gemeinde Moorrege besteht weiterhin keine Erschließungsbeitragssat-
zung. 
 
Die Erschließungsaufgabe liegt gem. § 123 Abs. 1 BauGB bei der Ge-
meinde und daraus folgend gem. § 127 Abs. 1 BauGB die Verpflichtung 
zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Die vertragliche Überwäl-
zung der Herstellung der Anlagen und der Finanzierung der vollständi-
gen Erschließungskosten auf einen Erschließungsträger entbindet die 
Gemeinde nicht von der ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgabe. Sie führt 
jedoch dazu, dass der Gemeinde faktisch keine Herstellungskosten 
entstehen, die über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen von den 
Anliegern (Grundstückserwerbern) mitzufinanzieren wären. 
 
 
Dies funktioniert allerdings nur rechtlich einwandfrei, soweit es sich um 
Erschließungskosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen i. S. 
d. § 127 Abs. 2 BauGB, also i. d. R. der Straßen und Verkehrsanlagen 
einschl. Beleuchtung, handelt und die erschlossenen Grundstücke nicht 
im Eigentum der Gemeinde stehen und von dieser nicht selbst an bau-
willige Interessenten veräußert werden sollen. 
 
 
Will die Gemeinde eigene Grundstücke erschließen oder erschließen 
lassen und selbst veräußern, ist sie zur Erhebung von Erschließungs-
beiträgen nach dem BauGB verpflichtet. Hierzu bedarf es gem. § 132 
BauGB einer entsprechenden Satzung. Sofern in solchen Fällen Er-
schließungsbeiträge im Vorwege auf vertraglicher Grundlage durch die 
Grundstückserwerber abgelöst werden sollen, bedarf es hierzu zumin-
dest von der Gemeindevertretung beschlossener Ablösungsbestim-
mungen. Auch hierbei ist der Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 GG von 
der Gemeinde bei der Belastung der Grundstückseigentümer in ihrem 
Hoheitsgebiet zu beachten. 
 
 
Das GPA weist außerdem darauf hin, dass es der Gemeinde ohne gül-
tige Erschließungsbeitragssatzung an der nötigen Rechtsgrundlage für 
die Erhebung von Beiträgen von den Anliegern fehlt, falls der Erschlie-
ßungsträger – beispielsweise durch Insolvenz – vor Fertigstellung der 
Erschließungsanlagen ausfällt und die Gemeinde diese infolge dessen 
selbst fertigstellen und finanzieren muss. Sofern die Refinanzierung der 
damit verbundenen Kosten nicht ausreichend über eine Ausfallbürg-
schaft des Erschließungsträgers abgedeckt ist, bliebe die Gemeinde 

Beanstandung 
Nr. 34 

Hinweis  
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dann mangels Satzung auf den überschießenden Herstellungskosten 
sitzen. 
 
 
Der Gemeinde Moorrege wird vor diesem Hintergrund empfohlen, 
ebenfalls vorsorglich eine Erschließungsbeitragssatzung zu erlassen 
und zweckmäßigerweise auch die Ablösung der Erschließungsbeiträge 
im Rahmen der Satzung zu regeln. 
 
 
 

11.6 Weitere Feststellungen und Hinweise  

Die Amtsverwaltung hat bei der Haushaltsplanung 2016 noch nicht in 
allen Abschnitten bzw. Unterabschnitten die vollständigen Abschrei-
bungen eingeplant, da die Vermögensbewertung noch nicht abge-
schlossen werden konnte. Die Jahresrechnung 2016 kann erst nach 
Abschluss der Bewertung des Vermögens und der sachgerechten Er-
mittlung der Abschreibungen erstellt werden. Es wird auf die weiteren 
Ausführungen unter Ziffer 3.16 ab Seite 32 verwiesen.  
 
 
Auf die Ausführungen zum Feuerwehrwesen und insbesondere zur Er-
hebung der Feuerwehrgebühren unter Ziffer 4.8 ff ab Seite 75 wird ver-
wiesen.  
 
 

Hinweis  

Hinweis  

Hinweis/ 
Empfehlung 
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Stellungnahme des Amtes Moorrege zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung 

des Amtes Moorrege sowie der amtsangehörigen Gemeinden durch das 

Gemeindeprüfungsamt (GPA) des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 

2012 bis 2015 

Gemeinde Moorrege   

Vorbemerkung  

Es sind die Seiten 207 bis 225 des Prüfberichts als Anlage beigefügt. Es ist nach 

dem Wunsch des GPA lediglich erforderlich, zu den mit Ziffern versehenen 

Randbemerkungen eine Stellungnahme abzugeben. Die übrigen Prüfbemerkungen 

dienen zur künftigen Beachtung. Einer Stellungnahme bedarf es in diesen Fällen nur 

dann, wenn die Verwaltung die dargestellte Auffassung des 

Gemeindeprüfungsamtes nicht teilt.   

 

Stellungnahme  

11 Gemeinde Moorrege  

11.1.3.4 Kanalkastaster (Seite 214)  

Hinweis – Fachbereich Finanzen  

Die Kosten für die Erstellung eines Kanalkatasters (Kanalspülung, Verfilmung und 

Kartierung der Daten) dienen dazu, Schäden und Mängel an der 

Abwasserbeseitigungsanlage  festzustellen und damit verbunden Instandsetzungs-, 

Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen umzusetzen. Die Kosten für das 

Kanalkataster werden in einem unmittelbaren Zusammenhang der 

Sanierungsmaßnahmen gesehen und wurden daher im Vermögenshaushalt 

veranschlagt und durch Entnahme aus der Abschreibungsrücklage finanziert. Eine 

Abschreibung erfolgt nicht. 

 

11.2  Treuhandvermögen (Seite 219)  

Beanstandung – Fachbereich Finanzen  

Bei den Treuhandvermögen handelte es sich um zwei Schenkungen, die lediglich 

nachrichtlich im Vorbericht des Haushaltes unter Rücklagenübersicht aufgeführt 

wurden. Die Schenkung „Wohlmeier“ war bis 2016 zinsbringend angelegt. Mit den 

Zinseinnahmen wurde in der Vergangenheit im Sinne des Schenkungszwecks die 

Hausaufgabenhilfe der Grundschule unterstützt. Aufgrund der schlechten Zinslage 

ergaben sich bei der weiteren Geldanlage lediglich sehr geringe Zinskonditionen. 

Eine Verbesserung der Zinslage war nicht in Sicht. Seitens der gemeindlichen 

Gremien bestand Einigkeit, dass die Schenkungsbeträge  im Rahmen 

TOP Ö  6TOP Ö  6
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gemeinnütziger und sozialwürdiger Zwecke verwendet werden. Im Zuge des 

Haushalts 2017 wurden die Schenkungsmittel in Höhe von insgesamt 58.000 € 

gemäß Beschluss der gemeindlichen Gremien zur Mitfinanzierung der Erweiterung 

der Betreuungsklasse verwendet. Somit wurde eine zweckgemäße Verwendung der 

Schenkungen gewährleistet.  

 

11.4 Schmutzwasseranschlussbeiträge B-Plangebiete 27/30 und 32 (Seite 223)  

Hinweis/ Empfehlung Nr. 11 – Fachbereiche Finanzen  

Im Rahmen eines Nachtrag wird die Schmutzwasserbeitrags- und -gebührensatzung 

für zukünftige Erschließungsgebiete um eine sogenannte „Ablöseregelung“ ergänzt.   

 

Im Zuge der laufenden Arbeiten für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zur  

Umstellung auf die Doppik wird das komplette gemeindliche Anlagevermögen 

ermittelt. Dabei werden auch die Anschaffungskosten für die Einrichtungen 

Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung, Gemeindestraße und 

Straßenbeleuchtung der von Erschließungsträgern erschlossenen und übereigneten 

Baugebiete berücksichtigt. 

 

11.5 Fehlende Erschließungsbeitragssatzung (Seite 223 bis 225)  

Beanstandung Nr. 34 – Fachbereich Bauen und Liegenschaften  

Die Beanstandung wird zur Kenntnis genommen. Das Amt hat auf die Gesetzeslage 

und die Notwendigkeit einer Beratung über den Erlass einer entsprechenden 

Beitragssatzung hingewiesen. Seitens der Gemeinde wird die Notwendigkeit einer 

Erschließungsbeitragssatzung nach wie vor nicht gesehen. 

 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0943/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 24.07.2018 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 22.08.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

DRK Kinderhaus Moorrege Jahresrechnung 2017 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg  hat die Jahresrechnung 2017 für das DRK-
Kinderhaus Moorrege (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 
695.168,78  Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 670.444,87 Euro gegenüber, 
so dass sich ein Überschuss  in Höhe von 24.723,91 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Durch Auftrag der Gemeinde Moorrege vom 15.01.2018 hat der Wirtschaftsprüfer 
Niels Hub-Striesow die Jahresrechnung am 03.05.2018 geprüft und empfohlen diese 
anzuerkennen. 
 
Siehe Prüfbericht als gesonderte Vorlage. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Über den Haushalt der Gemeinde wurden anteilige Betriebskosten für Abwasser, 
Wasser, Gebäudeversicherung, Heizung, Müll- und Kehrgebühren in Höhe von 
6.149,14  Euro, sowie 4.746,98 Euro für die Gebäudeunterhaltung gezahlt.  
 
Der zu buchende Mietwert betrug 57.352,54 Euro. Dieser  Betrag ist in der Jahres-
rechnung unter Mieten/Kapitaldienst  dargestellt. 
 
Der Überschuss in Höhe von  24.723,91  Euro wurde mit der 3. Rate des Zuschus-
ses für das Jahr 2018 verrechnet. 
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Die Gemeinde Moorrege hat im Jahr 2017 Konnexitätsmittel für den Betrieb der Krip-
pengruppe  in Höhe von 34.408,00 Euro vom Land erhalten. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Personalkostenzuschuss des Landes U 3: 36.079,17 Euro 
Personalkostenzuschuss Ü3: 57.493,34  Euro 
Betriebskostenzuschuss des Kreises: 1.279,00 Euro,  
Sozialstaffelausgleich des Kreises: 31.549,00 Euro 
 
Konnexitätsmittel: 34.408,00 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-
tung beschließt die Jahresrechnung 2017, die mit einem Überschuss in Höhe von 
24.723,91   Euro abschließt,  anzuerkennen.  
 
 
 
__________________ 
   (Weinberg) 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2017 DRK-Kinderhaus Moorrege  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0951/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 01.08.2018 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 22.08.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Prüfbericht Jahresrechnung 2017 DRK Kinderhaus Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschafft Dr. Hilliger & Bremer wurde von der Gemeinde 
Moorrege beauftragt, die Jahresrechnung 2017 des DRK-Kinderhauses Moorrege zu 
prüfen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Prüfbericht ist Anlage der Vorlage 
 
 
 
Finanzierung: 
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt den Prüf-
bericht zur Kenntnis.  
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__________________ 
  (Weinberg) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Prüfbericht 2017 DRK-Kinderhaus Moorrege  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0944/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 24.07.2018 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 22.08.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

DRK Waldkindergarten Jahresrechnung 2017 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg  hat die Jahresrechnung 2017 für den DRK-
Waldkindergarten Moorrege (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 
104.293,32 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 103.215,08 Euro gegenüber, 
so dass sich ein Überschuss in Höhe von 1.078,24 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Durch Auftrag der Gemeinde Moorrege vom 15.01.2018 hat der Wirtschaftsprüfer 
Niels Hub-Striesow die Jahresrechnung am 03.05.2018 geprüft und empfohlen diese 
anzuerkennen.  
 
Siehe Prüfbericht gesonderte Vorlage. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Der Überschuss in Höhe von  1.078,24 Euro wird mit der dritten Rate des Zuschus-
ses 2018 verrechnet. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Personalkostenzuschuss des Landes: 17.453,34 Euro 
Betriebskostenzuschuss des Kreises: 118,00 Euro (1. Abschlag) 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-
tung beschließt die Jahresrechnung 2017 des DRK Waldkindergartens Waldzauber 
anzuerkennen. Der Überschuss in Höhe von 1.078,24  wurde mit der dritten Rate 
des Zuschusses 2018 verrechnet  
 
 
 
 
__________________ 
   (Weinberg) 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2017 DRK Waldkindergarten Waldzauber   
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0952/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 01.08.2018 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 22.08.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Prüfbericht Jahresrechnung 2017 DRK Waldkindergarten 
 
Sachverhalt: 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschafft Dr. Hilliger & Bremer wurde von der Gemeinde 
Moorrege beauftragt, die Jahresrechnung 2017 des DRK-Waldkindergartens Moor-
rege zu prüfen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Prüfbericht ist Anlage der Vorlage. 
 
 
 
Finanzierung: 
 

- Entfällt -   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 

- Keine - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt den Prüf-
bericht zur Kenntnis. 
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__________________ 
  (Weinberg) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Prüfbericht Jahresrechnung 2017 DRK Waldkindergarten   
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0945/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 24.07.2018 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 22.08.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2017  Ev. Kita St. Michael Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Das Kita –Werk   hat die Jahresrechnung 2017 für den evangelischen Kindergarten 
St. Michael (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 452.085,69  Euro 
stehen Gesamtausgaben in Höhe von 439.636,66 Euro gegenüber, so dass sich ein 
Überschuss  in Höhe von 12.449,03 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Durch Auftrag der Gemeinde Moorrege vom 15.01.2018 hat der Wirtschaftsprüfer 
Niels Hub-Striesow die Jahresrechnung am 06.08.2018 geprüft und empfohlen diese 
anzuerkennen. 
 
Siehe Prüfbericht als gesonderte Vorlage. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Der Überschuss in Höhe von  12.449,03  Euro wurde mit der 3. Rate des Zuschus-
ses für das Jahr 2018 verrechnet.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Personalkostenzuschuss Ü3: 39.173,34  Euro 
Betriebskostenzuschuss des Kreises: 1.800 Euro  
Sozialstaffelausgleich des Kreises: 29.911,50  Euro 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-
tung beschließt die Jahresrechnung 2017, die mit einem Überschuss in Höhe von 
12.449,03 Euro abschließt,  anzuerkennen.   
 
 
 
__________________ 
    (Weinberg) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2017 ev. Kita St. Michael Moorrege 
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0909/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 14.08.2018 

Bearbeiter: Lars Schliewe AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

05.09.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Gemeinschaftsschule Moorrege - Bestandsanalyse mit Lösungsansätzen 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Büro Petersen Pörksen & Partner wurden mit der Bestandsanalyse beauftragt 
und hat drei Lösungsvorschläge für den Umgang mit dem Bestandsgebäude erarbei-
tet: 
Variante 0 Minimalsanierung (nicht genehmigungsfähig aufgrund Brandschutz!) 
Variante 1 Sanierungskonzept – klein;  Kosten ca.   8.205.000€ 
Variante 2 Sanierungskonzept – groß;  Kosten ca. 11.026.000€ 
Variante 3 (Teil-) Neubau;   Kosten ca. 11.529.000€ 
 
Die Ausarbeitung wurde am 19.12.17 der Verbandsversammlung vorgestellt. Es 
wurde angeregt, das Thema auch in den Gremien der verbandsangehörigen Ge-
meinden zu beraten. Am 14.11.17 wurde der Vorentwurf bereits in einer Bürgermeis-
terrunde vorgestellt. Durch die Beteiligten wurde festgestellt, dass für die zukünftige 
Projektentwicklung eine weiterführende Bedarfsermittlung (u.a. Nachmittagsbetreu-
ung, Lehrer-/ Arbeitszimmer, Schulkonzept) notwendig ist. Nach Aussage des Pla-
nungsbüros hat die Erfahrung gezeigt, dass mit Fertigstellung so eines Bauvorha-
bens, die Schülerzahlen steigen. Die Lösungsvorschläge sind als Konzepte zu wer-
ten, die im anschließenden Planungsprozess entwurflich weiter untersucht werden 
müssten.  
 
Für die weitere Vorgehensweise wurde besprochen, in den nächsten Sitzungsperio-
den 2018 eine Grundsatzentscheidung hinsichtlich (Teil-)Neubau oder Sanierung 
herbei zu führen.  
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Finanzierung: 
 
Die Kosten wären über eine Kreditfinanzierung abzudecken. Die Umlageberechnung 
ist eine Momentaufnahme, deren Berechnung abhängig ist von der gemeindlichen 
Schülerzahl, Finanzkraft und dem dann gültigen Zinssatz.  
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Das Land Schleswig-Holstein hat im Mai 2018 eine Richtlinie zur Umsetzung des 
Schulbau- und Schulsanierungsprogramm IMPULS 2030 veröffentlicht. 
Hiernach wird eine max. Gesamtförderung  in Höhe von 40,1 Mio. Euro für alle 
Schulen in Schleswig -Holstein zur Verfügung gestellt. 
 
Das Amt Geest und Marsch Südholstein hat im Juni 2018 vorsorglich dem Land 
Schleswig-Holstein die zu erwartende Baukosten in Höhe von 11,5 Mio. Euro       
mitgeteilt. 
Eine Entscheidung des Fördergeldgebers, ob es überhaupt eine Förderung für die 
Sanierung oder den (Teil-)Neubau des Schulzentrum Moorrege gibt, steht noch aus.  
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Bau- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt; Die Gemeindever-
tretung beschließt: 
 
Es wird grundsätzlich ein (Teil-)Neubau befürwortet. 
 ODER 
Es wird grundsätzlich eine Sanierung befürwortet.  
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Bürgermeister Weinberg 
 
 
 
Anlagen: 
 
Bestandsanalyse_PPP 
Vergleich Kostenvarianten   
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Bestandsanalyse mit Lösungsansätzen | Schulzentrum Moorrege
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Kanalstraße 52 | 23552 Lübeck
Fon 0451 - 799 68-0 | Fax - 99

Steindamm 105| 20099 Hamburg
Fon 040 - 3609846-0 | Fax -99

Spartanerstraße 1 | 30519 Hannover
Fon 0511 – 8069929-0 | Fax. -296

info@ppp-architekten.de
www.ppp-architekten.de

a r c h i t e k t e n    +    s t a d t p l a n e r    |   b d a

Geschichte

Das Büro petersen pörksen partner
architekten + stadtplaner | bda
wurde 1988 von Klaus Petersen und
Jens Uwe Pörksen in Lübeck
gegründet. Ziel war es, Städtebau,
Landschaftsplanung, Architektur und
Gebäudetechnologie als komplexes
Ganzes, interdisziplinär und
integrativ zu bearbeiten. 2002 wurde
die Partnerschaft durch Markus
Kaupert erweitert. Seit 2004 gibt es
ein Zweitbüro in Hamburg mit
Andreas Christian Hühn, der 2007
als vierter Partner aufgenommen
wurde. 2014 wurde das Büro in
Hannover eröffnet. 2016 wurde Nils
Dethlefs Partner und die ppp
architekten + stadtplaner gmbh
gegründet.

Haltung

Gute Architektur ist keine Stilfrage,
sondern bedeutet für uns, am rich-
tigen Ort das Richtige zu bauen.
Unsere Konzepte entstehen aus
dem Dialog mit Geschichte und
Eigenart eines Ortes um in der
Auseinander-setzung mit Funktion,
Konstruktion, Ökologie und
Ökonomie die jeweils adäquate
Gestalt zu finden.
Wir verstehen unsere Architektur als
kulturellen Beitrag und suchen
neben der Zweckmäßigkeit der
Gebäude nach ihrer
unverwechselbaren Identität und
menschengerechten Atmosphäre.
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Hochbau
Schulbauten
Kindergärten
Wohnbauten
Gewerbebauten
Verwaltungsbauten
Alten- und Pflegeeinrichtungen
Bürobauten
Kirchenbauten
Sanierung
Modernisierung
Instandsetzung
Umbauten | Umnutzungen
Erweiterungsbauten
Energetische Sanierung
Stadtplanung
Gebietsentwicklungsplanung
Flächennutzungsplanung
Bebauungsplanung
Rahmenplanung
Stadtentwicklungsplanung
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BERLIN
Berlin-Neukölln Zürichschule, Erweiterung und Sanierung
HAMBURG
Eimsbüttel Grundschule Kielortallee
Jenfeld Grundschule Oppelner Straße
Wandsbek Neubau Schulmensa Bovestraße
Wandsbek Neubau Schulmensa Bandwirkerstraße
Tonndorf Neubau Schulmensa Grundschule Tonndorf
Blankenese Grundschule Iserbrook
Hamburg City-Nord H27 Neubau berufliche Schule
Hamburg Stellingen Neubau und Umbau Stadtteilschule
MECKLENBURG VORPOMMERN
Herrnburg Neubau Grundschule mit Mehrzweckhalle
Schönberg Umbau zur ev.-inkl. Grundschule
Schwerin Neubau Ecolea Internationale Schule
NIEDERSACHSEN
Bad Bederkesa NIG Internatsgymnasium
Bad Münder Kooperative Gesamtschule
Elsfleth Berufsschule f. Schiffsmechanikerausbildung
Hannover Gymnasium Goetheschule, IGS Südstadt,

Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule
Wolfenbüttel Gymnasium im Schloss
Wunstorf IGS Wunstorf
Nienburg IGS Nienburg
SACHSEN
Dresden Neubau Schulstandort Dresden-Pieschen
Leipzig Kleinzschocher Neubau Grundschule
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Amrum Grundschule Öömrang Skuul
Bad Schwartau Neubau Mensa Mühlenberg Gymnasium
Brunsbüttel Neubau Regionalschule, 

Fassadensanierung Gymnasium Brunsbüttel
Elmshorn Kreisberufsschule, Neubau Werkstattgebäude
Glinde Schulzentrum Aufstockung und Sanierung
Handewitt Erweiterung Gemeinschaftsschule
Kappeln Erweiterung Gemeinschaftsschule
Kiel Erweiterung Hans-Christian-Andersen Schule
Lübeck Energ. Sanierung Thomas-Mann-Gymnasium, Erweiterung 

Schule Tremser Teich, energ. Sanierung Hanseschule, 
energ. Sanierung Paul-Gerhardt-Schule, Neubau Sporthalle 
Gotthardt-Kühl Schule,Neubau Sporthalle St. Jürgen 
Realschule

Mölln Neubau Gymnasium, Erweiterung des
Gymnasiums, Erweiterung und Sanierung Realschule, 
Erweiterung Hauptschule, Neubau Mensa

Ratzeburg Neubau Gemeinschaftsschule, Erweiterung Ernst-Barlach-
Realschule

Schwarzenbek Sanierung und Umbau Altes Gymnasium zur
Gemeinschaftsschule

Selent Grund- und Hauptschule mit Sporthalle
Tönning Gemeinschaftsschule 
Wesselburen Neue Schule
Flensburg Neubau Grundschule
Heide Neubau Berufsbildungszentrum

HandewittAmrum
Kappeln

Bad Bederkesa
Hamburg

Lübeck

Schwerin

Berlin-Neukölln
Hannover

Bad Münder Wolfenbüttel

Wunstorf

Tönning

Mölln
Glinde

Herrnburg

Selent

Elsfleth

Schwarzenbek

Schönberg

Ratekau

• seit 1988 52 Schulprojekte realisiert bzw. in Planung/Bau

• Neubauten | Erweiterungen | Sanierungen

• Grundschulen | Realschulen | Hauptschulen | Gymnasien  
Gesamtschulen | Gemeinschaftsschulen | Regionalschulen  
berufsbildende Schulen

• 6 Bundesländer

• Leistungsumfang: LP 1-9 | teilw. Generalplanung  

Nienburg

Brunsbüttel Elmshorn

Kiel
Wesselburen

Dresden

Ratzeburg

Leipzig

Heide

Flensburg
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Bestandsanalyse mit Lösungsansätzen | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Bauabschnitte | Schulzentrum Moorrege
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1. Bauabschnitt | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Bestand EG | Schulzentrum Moorrege
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Bestand EG | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Grundlagenermittlung | Schulzentrum Moorrege
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Fassadendetail | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Bestand Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Gymnasium Brunsbüttel | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Gymnasium Brunsbüttel | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Referenz Sanierung Gymnasium Brunsbüttel | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Schulzentrum Glinde | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Schulzentrum Glinde | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Sanierung Schulzentrum Glinde | Schulzentrum Moorrege
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Raumprogramm| Schulzentrum Moorrege
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Raumprogramm| Schulzentrum Moorrege
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Raumprogramm| Schulzentrum Moorrege
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Referenzprojekt IGS Nienburg
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Referenzprojekt IGS Nienburg
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Referenzprojekt Schule Ecoléa Schwerin
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Referenzprojekt Schule Ecoléa Schwerin
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Variante 0 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 0 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 0 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 0 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Erdgeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Fluchtwege | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Bauabschnitte | Schulzentrum Moorrege
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Variante 1 Modellbild | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Erdgeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 “Lichthöfe“ | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Gesamtschule Bad Münder | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Obergeschoss | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Gesamtschule Bad Münder | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Internationale Schule Schwerin | Schulzentrum Moorrege
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Referenz Gesamtschule Bad Münder | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Fluchtwege | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Bauabschnitte | Schulzentrum Moorrege
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Variante 2 Modellbild | Schulzentrum Moorrege
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Variante 3 | Schulzentrum Moorrege
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Variante 3 Bauabschnitte | Schulzentrum Moorrege
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Referenz IGS Nienburg | Schulzentrum Moorrege
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Referenz IGS Nienburg | Schulzentrum Moorrege
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Referenz IGS Nienburg | Schulzentrum Moorrege
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Referenz IGS Nienburg | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Kosten Variante 0 | Schulzentrum Moorrege

KG Fassade	
Variante	A

Grundriss
Variante	0

Summe

200 - 	€																																					 - 	€																																					 - 	€																																					

300 1.766.318,79	€																				 116.674,38	€																							 1.882.993,17	€																				

400 - 	€																																					 305.878,95	€																							 305.878,95	€																							

300	+	400 1.766.318,79	€																				 422.553,33	€																							 2.188.872,12	€																				

Gesamt 1.766.318,79	€																				 422.553,33	€																							 2.188.872,12	€																				

Anteil	
Nebenkosten	

25% 25%

700 441.579,70	€																							 105.638,33	€																							 547.218,03	€																							

Gesamt	
KG	200-400,	700

2.207.898,49	€																				 528.191,66	€																							 2.736.090,15	€																				

2.872.894,66	€																			geschätzte	Gesamtkosten	2019	[+5%]
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Kosten Variante 1 | Schulzentrum Moorrege

KG Fassade	
Variante	A

Grundriss
Variante	1

Summe

200 - 	€																																					 - 	€																																					 - 	€																																					

300 1.766.318,79	€																				 1.647.249,93	€																				 3.413.568,72	€																				

400 - 	€																																					 1.337.800,52	€																				 1.337.800,52	€																				

300	+	400 1.766.318,79	€																				 2.985.050,45	€																				 4.751.369,24	€																				

Gesamt 1.766.318,79	€																				 2.985.050,45	€																				 4.751.369,24	€																				

Anteil	
Nebenkosten	

25% 25%

700 441.579,70	€																							 746.262,61	€																							 1.187.842,31	€																				

Gesamt	
KG	200-400,	700

2.207.898,49	€																				 3.731.313,06	€																				 5.939.211,55	€																				

6.236.172,13	€																			geschätzte	Gesamtkosten	2019	[+5%]



ppp architekten + stadtplaner2-500, Moorrege, Gemeinschaftsschule am Himnmelsbarg
Projektablaufplan  

05.12.2017 Amt Geest und Marsch Südholtein ppp architekten + stadtplaner gmbh 

Projektdatei: T:\projekte\2-500 VOF, Moorrege Var1.pp Asta Powerproject
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Beauftragung

LEISTUNGSPHASEN 2-5 - PLANUNG

LP 2 - Vorentwurf

Vorentwurfsplanung Architekt

Vorentwurfsstatik

Bauphysikalische Parameter

Vorentwurfsplanung TGA

Leseexemplar Vorentwurf

Präsentation Vorentwurf

Übergabe Vorentwurf

Prüfung Vorentwurf

Freigabe Vorentwurf

LP 3 - Entwurf

Entwurf Architekt

Bauphysikalische Parameter 

Entwurf TGA

Entwurf Tragwerk

Kostenberechnung

Leseexemplar Entwurf

Präsentation Entwurf

Übergabe Entwurf

Prüfung Entwurfsunterlage

Freigabe Entwurf

LP 4 - Genehmigungsplanung

Genehmigungsplanung Architekt

Genehmigungsplanung TGA

Genehmigungsplanung Tragwerk

Unterzeichnung Genehmigungsplanung

Laufzeit Bauantrag

Baugenehmigung

LP 5 - Ausführungsplanung

Ausführungsplanung Architekt

Ausführungsplanung TGA

Ausführungsstatik

LEISTUNGSPHASE 6 u. 7 - VERGABE

1. Paket: Bauwerk geschlossen/TGA

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

Baubeginn

2. Paket: Ausbau

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

möglicher Baubeginn Dach/Fassade

LP 8 - Bauausführung

SANIERUNG BESTAND

Baubeginn

1. Bauabschnitt

2. Bauabschnitt

3. Bauabschnitt

4. Bauabschnitt

Inbetriebnahme

05.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

16.04.2018

09.04.2018

09.04.2018

14.05.2018

21.05.2018

28.05.2018

28.05.2018

01.06.2018

04.06.2018

04.06.2018

11.06.2018

11.06.2018

11.06.2018

11.07.2018

06.08.2018

13.08.2018

20.08.2018

20.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

26.09.2018

26.09.2018

25.12.2018

26.09.2018

26.09.2018

26.09.2018

26.09.2018

09.01.2019

09.01.2019

09.01.2019

06.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

01.04.2019

27.03.2019

29.04.2019

29.04.2019

06.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

10.06.2019

17.06.2019

11.03.2019

11.03.2019

22.05.2019

05.06.2019

12.06.2019

17.06.2019

12.06.2019

17.07.2019

17.07.2019

24.07.2019

14.08.2019

14.08.2019

27.08.2019

17.09.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

30.03.2020

01.04.2021

03.01.2022

12.08.2022

05.04.2018

08.01.2019

01.06.2018

25.05.2018

04.05.2018

27.04.2018

04.05.2018

14.05.2018

21.05.2018

28.05.2018

01.06.2018

01.06.2018

27.08.2018

07.08.2018

29.06.2018

17.07.2018
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31.07.2018
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26.09.2018

24.12.2018
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26.03.2019

27.03.2019
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29.04.2019
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24.05.2019
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11.06.2019
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17.07.2019
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23.07.2019

13.08.2019

14.08.2019

27.08.2019

02.09.2019

17.09.2019

12.08.2022

12.08.2022

01.07.2019

27.03.2020

30.03.2021

31.12.2021

12.08.2022

12.08.2022
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10t

5t

5t

3t

5t

5t

3t

3t

10t

Farbcodes
Ferien LP 6/7 LP 2 Bauherr LP 3 LP 4 LP 5 LP 8 TGA Abnahmen / Übergabe

Rahmenterminplan Variante 1 (in 4 Bauabschnitten) | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Kosten Variante 1 | Schulzentrum Moorrege

Interimskosten Containerstellung:

4 Bauabschnitte
Miete 30 Monate 825.000 €
Montagekosten 975.000 €
Herrichten, Gründung 75.000 €

1.875.000 €

Gesamt 8.100.000 € 



ppp architekten + stadtplaner

Kosten Variante 2 | Schulzentrum Moorrege

KG Fassade	
Variante	B

Grundriss
Variante	2

Summe

200 - 	€																																					 - 	€																																					 - 	€																																					

300 1.828.163,80	€																				 3.741.604,66	€																				 5.569.768,46	€																				

400 - 	€																																					 1.631.354,40	€																				 1.631.354,40	€																				

300	+	400 1.828.163,80	€																				 5.372.959,06	€																				 7.201.122,86	€																				

Gesamt 1.828.163,80	€																				 5.372.959,06	€																				 7.201.122,86	€																				

Anteil	
Nebenkosten	

25% 25%

700 457.040,95	€																							 1.343.239,77	€																				 1.800.280,72	€																				

Gesamt	
KG	200-400,	700

2.285.204,75	€																				 6.716.198,83	€																				 9.001.403,58	€																				

9.451.473,76	€																			geschätzte	Gesamtkosten	2019	[+5%]



ppp architekten + stadtplaner2-500, Moorrege, Gemeinschaftsschule am Himnmelsbarg
Projektablaufplan  

05.12.2017 Amt Geest und Marsch Südholtein ppp architekten + stadtplaner gmbh 

Projektdatei: T:\projekte\2-500 VOF, Moorrege Var2.pp Asta Powerproject

Nr. Bezeichnung Start Ende

2019 2020 20212018 2022
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
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Beauftragung

LEISTUNGSPHASEN 2-5 - PLANUNG

LP 2 - Vorentwurf

Vorentwurfsplanung Architekt

Vorentwurfsstatik

Bauphysikalische Parameter

Vorentwurfsplanung TGA

Leseexemplar Vorentwurf

Präsentation Vorentwurf

Übergabe Vorentwurf

Prüfung Vorentwurf

Freigabe Vorentwurf

LP 3 - Entwurf

Entwurf Architekt

Bauphysikalische Parameter 

Entwurf TGA

Entwurf Tragwerk

Kostenberechnung

Leseexemplar Entwurf

Präsentation Entwurf

Übergabe Entwurf

Prüfung Entwurfsunterlage

Freigabe Entwurf

LP 4 - Genehmigungsplanung

Genehmigungsplanung Architekt

Genehmigungsplanung TGA

Genehmigungsplanung Tragwerk

Unterzeichnung Genehmigungsplanung

Laufzeit Bauantrag

Baugenehmigung

LP 5 - Ausführungsplanung

Ausführungsplanung Architekt

Ausführungsplanung TGA

Ausführungsstatik

LEISTUNGSPHASE 6 u. 7 - VERGABE

1. Paket: Bauwerk geschlossen/TGA

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

Baubeginn

2. Paket: Ausbau

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

möglicher Baubeginn Dach/Fassade

LP 8 - Bauausführung

SANIERUNG BESTAND

Baubeginn

1. Bauabschnitt

2. Bauabschnitt

3. Bauabschnitt

4. Bauabschnitt

Inbetriebnahme

05.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

16.04.2018

09.04.2018

09.04.2018

14.05.2018

21.05.2018

28.05.2018

28.05.2018

01.06.2018

04.06.2018

04.06.2018

11.06.2018

11.06.2018

11.06.2018

11.07.2018

06.08.2018

13.08.2018

20.08.2018

20.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

26.09.2018

26.09.2018

25.12.2018

26.09.2018

26.09.2018

26.09.2018

26.09.2018

09.01.2019

09.01.2019

09.01.2019

06.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

01.04.2019

27.03.2019

29.04.2019

29.04.2019

06.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

10.06.2019

17.06.2019

11.03.2019

11.03.2019

22.05.2019

05.06.2019

12.06.2019

17.06.2019

12.06.2019

17.07.2019

17.07.2019

24.07.2019

14.08.2019

14.08.2019

27.08.2019

17.09.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

01.07.2019

29.06.2020

01.04.2021

04.04.2022

16.12.2022

05.04.2018

08.01.2019

01.06.2018

25.05.2018

04.05.2018

27.04.2018

04.05.2018

14.05.2018

21.05.2018

28.05.2018

01.06.2018

01.06.2018

27.08.2018

07.08.2018

29.06.2018

17.07.2018

17.07.2018

31.07.2018

06.08.2018

13.08.2018
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27.08.2018
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08.01.2019
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19.03.2019
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17.06.2019

17.07.2019

17.07.2019

23.07.2019

13.08.2019

14.08.2019

27.08.2019

02.09.2019

17.09.2019

16.12.2022

16.12.2022

01.07.2019

26.06.2020

30.03.2021

31.03.2022

16.12.2022

16.12.2022
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3t

10t

Farbcodes
Ferien LP 6/7 LP 2 Bauherr LP 3 LP 4 LP 5 LP 8 TGA Abnahmen / Übergabe

Rahmenterminplan Variante 2 (in 4 Bauabschnitten) | Schulzentrum Moorrege



ppp architekten + stadtplaner

Kosten Variante 2 | Schulzentrum Moorrege

Interimskosten Containerstellung:

4 Bauabschnitte
Miete 24 Monate 660.000 €
Montagekosten 780.000 €
Herrichten, Gründung 60.000 €

1.500.000 €

Gesamt 11.000.000 € 



ppp architekten + stadtplaner

Rahmenterminplan Variante 2 (in einem Bauabschnitt) | Schulzentrum Moorrege

2-500, Moorrege, Gemeinschaftsschule am Himnmelsbarg
Projektablaufplan  

05.12.2017 Amt Geest und Marsch Südholstein ppp architekten + stadtplaner gmbh 

Projektdatei: T:\projekte\2-500 VOF, Moorrege Var2 1BA.pp Asta Powerproject

Nr. Bezeichnung Start Ende

2019 20202018 2021
April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli Aug
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Beauftragung

LEISTUNGSPHASEN 2-5 - PLANUNG

LP 2 - Vorentwurf

Vorentwurfsplanung Architekt

Vorentwurfsstatik

Bauphysikalische Parameter

Vorentwurfsplanung TGA

Leseexemplar Vorentwurf

Präsentation Vorentwurf

Übergabe Vorentwurf

Prüfung Vorentwurf

Freigabe Vorentwurf

LP 3 - Entwurf

Entwurf Architekt

Bauphysikalische Parameter 

Entwurf TGA

Entwurf Tragwerk

Kostenberechnung

Leseexemplar Entwurf

Präsentation Entwurf

Übergabe Entwurf

Prüfung Entwurfsunterlage

Freigabe Entwurf

LP 4 - Genehmigungsplanung

Genehmigungsplanung Architekt

Genehmigungsplanung TGA

Genehmigungsplanung Tragwerk

Unterzeichnung Genehmigungsplanung

Laufzeit Bauantrag

Baugenehmigung

LP 5 - Ausführungsplanung

Ausführungsplanung Architekt

Ausführungsplanung TGA

Ausführungsstatik

LEISTUNGSPHASE 6 u. 7 - VERGABE

1. Paket: Bauwerk geschlossen/TGA

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

Baubeginn

2. Paket: Ausbau

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

möglicher Baubeginn Dach/Fassade

LP 8 - Bauausführung

SANIERUNG BESTAND

Baubeginn

1. Bauabschnitt

Inbetriebnahme

05.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

16.04.2018

09.04.2018

09.04.2018
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21.05.2018
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04.06.2018

11.06.2018

11.06.2018

11.06.2018

11.07.2018

06.08.2018
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Kosten Variante 2 | Schulzentrum Moorrege

Interimskosten Containerstellung:

1 Bauabschnitt
Miete 25 Monate 1.140.000 €
Montagekosten 1.300.000 €
Herrichten, Gründung 100.000 €

2.540.000 €

Gesamt 12.000.000 € 
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Kosten Variante 3 | Schulzentrum Moorrege

Flächenansatz
Variante 3:

Nutzfläche Variante 2:
3.400 qm

x Faktor 1,55 BGF =

5.270 qm

Grundriss	Var.	3	Abbruch_Ne	(2)

KG Bezeichnung Menge Einheit
 Kosten [�]

netto 

 Kosten [�]

brutto 

 KKW [�]

brutto 

200 Herrichten und Erschließen 5.270 m²BGF 62,00 �          326.744,25 �         

Abbruch Bestandsgebäude 18.305 m³BRI 15,00 �            17,85 �          326.744,25 �         

300 Bauwerk / Baukonstruktionen 5.270 m² BGF 1.244,99 �    6.561.117,00 �     

Neubau [nach BKI Stand 2017] 5.270 m²BGF 1.046,21 �      1.244,99 �     6.561.117,00 �      

400 Bauwerk / Technische Anlagen 5.270 m² BGF 386,94 �        2.039.193,00 �     

Neubau [nach BKI Stand 2017] 5.270 m²BGF 325,16 �          386,94 �        2.039.193,00 �      

-  �                         

300+400 Baukosten 5.270 m² BGF 1.631,94 �    8.600.310,00 �     

200-400 Gesamt 5.270 m²BGF 1.693,94 �    8.927.054,25	€			
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Kosten Variante 3 | Schulzentrum Moorrege

KG Abriss Neubau Summe

200 326.744,25	€																							 - 	€																																					 326.744,25	€																							

300 - 	€																																					 6.561.117,00	€																				 6.561.117,00	€																				

400 - 	€																																					 2.039.193,00	€																				 2.039.193,00	€																				

300	+	400 - 	€																																					 8.600.310,00	€																				 8.600.310,00	€																				

Gesamt 326.744,25	€																							 8.600.310,00	€																				 8.927.054,25	€																				

Anteil	
Nebenkosten	

23% 23%

700 75.151,18	€																									 1.978.071,30	€																				 2.053.222,48	€																				

Gesamt	
KG	200-400,	700

401.895,43	€																							 10.578.381,30	€																	 10.980.276,73	€																	

11.529.290,57	€																	geschätzte	Gesamtkosten	2019	[+5%]
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Rahmenterminplan Neubau | Schulzentrum Moorrege

2-500, Moorrege, Gemeinschaftsschule am Himnmelsbarg
Projektablaufplan  

05.12.2017 Amt Geest und Marsch Südholtein ppp architekten + stadtplaner gmbh 

Projektdatei: T:\projekte\2-500 VOF, Moorrege Neubau.pp Asta Powerproject
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Beauftragung

LEISTUNGSPHASEN 2-5 - PLANUNG

LP 2 - Vorentwurf

Vorentwurfsplanung Architekt

Vorentwurfsstatik

Bauphysikalische Parameter

Vorentwurfsplanung TGA

Leseexemplar Vorentwurf

Präsentation Vorentwurf

Übergabe Vorentwurf

Prüfung Vorentwurf

Freigabe Vorentwurf

LP 3 - Entwurf

Entwurf Architekt

Bauphysikalische Parameter 

Entwurf TGA

Entwurf Tragwerk

Kostenberechnung

Leseexemplar Entwurf

Präsentation Entwurf

Übergabe Entwurf

Prüfung Entwurfsunterlage

Freigabe Entwurf

LP 4 - Genehmigungsplanung

Genehmigungsplanung Architekt

Genehmigungsplanung TGA

Genehmigungsplanung Tragwerk

Unterzeichnung Genehmigungsplanung

Laufzeit Bauantrag

Baugenehmigung

LP 5 - Ausführungsplanung

Ausführungsplanung Architekt

Ausführungsplanung TGA

Ausführungsstatik

LEISTUNGSPHASE 6 u. 7 - VERGABE

1. Paket: Bauwerk geschlossen/TGA

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

Baubeginn

2. Paket: Ausbau

PPP Ausschreibung

Prüfung Ausschreibung AG

Überarbeitung PPP

Bekanntmachung

LV-Versendung 

Laufzeit

Submission

Rechn. Prüfung Angebote AG

Angebotsauswertung PPP

Vergabevorschläge PPP

Wiederspruchsfrist

Auftragsvergabe AG

möglicher Baubeginn Dach/Fassade

LP 8 - Bauausführung

NEUBAU / ABBRUCH

Baubeginn

Neubau Klassenhäuser

Abbruch Bestand

Neubau Berbindungsbaukörper
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Fördermittel | Schulzentrum Moorrege

KFW 218
Sanierung Effizienzhaus 70

-vergünstigter Kredit 0,05%
(10 Jahre Laufzeit)
- Tilgungszuschuss: 175 €/qm NGF
- 2.800 qm x 175 € = 490.000 €

KFW 218
Sanierung Effizienzhaus 70

-vergünstigter Kredit 0,05%
(10 Jahre Laufzeit)
- Tilgungszuschuss: 175 €/qm NGF
- 3.400 qm x 175 € = 595.000 €

KFW 217
Neubau Effizienzhaus 55

-vergünstigter Kredit 0,05%
(10 Jahre Laufzeit)
- Tilgungszuschuss: 50 €/qm NGF
- 3.400 qm x 50 € = 170.000 €

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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Kosten | Schulzentrum Moorrege

KG Variante 1 Variante 2 Variante 3

200 -  €                             -  €                             326.744,25 €                 

300 3.413.568,72 €              5.569.768,46 €              6.561.117,00 €              

400 1.337.800,52 €              1.631.354,40 €              2.039.193,00 €              

300 + 400 4.751.369,24 €              7.201.122,86 €              8.600.310,00 €              

700 1.187.842,31 €              1.800.280,72 €              2.053.222,48 €              

Interimsmaßnahmen 1.875.000,00 €              1.500.000,00 €              -  €                             

Gesamt 
KG 200-400, 700 7.814.000,00 €              10.501.000,00 €            10.980.000,00 €            

Baupreisindex 
für 2019 5% 5% 5%

Gesamtkosten 2019
KG 200-400, 700 8.205.000,00 €              11.026.000,00 €            11.529.000,00 €            

Tilgungszuschuss 490.000 € 595.000 € 170.000 €

Gesamtkosten 2019
KG 200-400, 700 7.715.000,00 €              10.431.000,00 €            11.359.000,00 €            
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Beispiel Lebenszykluskosten

42.296.422 €
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Sollzins	3,0	%	- Preissteigerung:	Energie	4,0	%	- Allg.	2,0	%
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Einsparung Energiekosten | Schulzentrum Moorrege
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Bewertungsmatrix | Schulzentrum Moorrege

Fassadensanierung



Schulsanierung/Teilneubau

Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

hier:  Kostenvariantenvergleich

Sanierung 

Effizienzhaus 70

Sanierung 

Effizienzhaus 70

Neubau 

Effizienzhaus 55

Kostenvariante 1 a Kostenvariante 1 b Kostenvariante 2 a Kostenvariante 2 b Kostenvariante 3 a Kostenvariante 3 b

8.200.000,00 € 8.200.000,00 € 11.000.000,00 € 11.000.000,00 € 11.500.000,00 € 11.500.000,00 €

Kreditinstitut/Programm: N.N. KfW 208 N.N KfW 218 N.N KfW 217

Laufzeit: 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre

Zinsbindung: 30 Jahre 10 Jahre 30 Jahre 10 Jahre 30 Jahre 10 Jahre

Zinssatz: 2,00% 0,05% 2,00% 0,05% 2,00% 0,18%

anfängl. Schulden-dienste 435.548,76 € 277.551,22 € 583.916,64 € 372.097,89 € 610.458,32 € 403.774,58 €

Zinsen nach 10 Jahren 1.374.337,60 € 34.358,45 € 1.842.500,00 € 46.062,53 € 1.926.250,00 € 173.362,60 €

Restschuld nach 10 Jahren 5.470.000,00 € 5.470.000,00 € 7.333.333,60 € 7.333.333,60 € 7.666.666,80 € 7.666.666,80 €

Zinsen nach 30 Jahren 2.482.012,80 € ? 3.327.500,24 € ? 3.478.750,07 € ?

Tilgungszuschuss 490.000,00 € 595.000,00 € 170.000,00 €

Haselau 29.238,48 18.632,07 39.198,45 24.979,01 40.980,20 27.105,48

Haseldorf 54.596,45 34.791,31 73.194,51 46.642,82 76.521,53 50.613,53

Heist 89.173,26 56.825,21 119.549,76 76.182,47 124.983,84 82.667,89

Moorrege 140.665,26 89.638,22 188.582,30 120.173,09 197.154,22 130.403,43

Holm 121.875,30 77.664,41 163.391,62 104.120,47 170.818,53 112.984,25

zusammen: 435.548,75 277.551,22 583.916,64 372.097,86 610.458,32 403.774,58

* * *

Zusätzliche Verbandsumlage im 1. Jahr

* Die KfW-Förderprogramme 217/218 fördern die Errichtung und Sanierung von Gebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur

einschließlich der Umsetzung von Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Rahmen des "CO2-Gebäudesanierungsprogramms" des Bundes. 

Der Zinssatz wird in den ersten 10 Jahren der Kreditlaufzeit aus Bundesmitteln verbilligt. Nach Ablauf der 10 Jahre unterbreitet die KfW ein Folgeangebot, was 

sich an den normalen Konditionen für Investitionen der Kommunen (Programm 208) anpasst. Das heißt, das die zusätzliche Verbandsumlage sich nach 10 Jahren 

in jedem Fall  nach oben entwickeln wird. Um an die Gesamtzinssumme der Kostenvarianten a heranzukommen, müsste der Zinssatz nach 10 Jahren über 4,2 % 

steigen.
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0954/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 03.08.2018 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: FB 3 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Vertrag zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Moorrege 
hier: Kostenverteilung für die Sporthalle Himmelsbarg 
 
Sachverhalt: 
Zur Regelung der gegenseitigen Beziehungen im Schul- und Sportzentrum wurde mit 
Datum vom 16.02.1978 zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Moorrege 
ein gemeinsamer Vertrag geschlossen.  (Anlage 1) 
„Mit diesem Vertrag sollen die Rechte und Pflichten der beide Vertragspartner gere-
gelt werden für die gegenseitige Benutzung der vom Schulverband und der Gemein-
de einzeln oder gemeinsam errichteten bzw. zu errichtenden Gebäude und Außen-
anlagen sowie Sportanlagen.“ 
Der Vertrag beinhaltet neben Regelungen zu den Stellplätzen, der Nutzung des In-
formationszentrums sowie den Außensportanlagen insbesondere in den §§ 3 bis 6  
Vereinbarungen zum Bau und zur Nutzung der Sporthalle. 
 
Wesentliche Vertragsregelungen zur Sporthalle: 

§ 3  -  Bau der Sporthalle 

„Schulverband und Gemeinde planen den gemeinsamen Bau einer Sporthalle in 
Größe von 27 x 45 Meter mit Nebenräumen. Der Schulverband erhält eine Finanzie-
rung nur für eine Teilhalle in Größe von 27 x 30 Meter. Die restliche Teilhalle in Grö-
ße von 27 x 15 Meter baut daher die Gemeinde.“  (siehe Lageplan/Luftbild Anlage 2 
und 3) 
Auftraggeber und Bauherr der Sporthalle mit Nebenräumen (Stiefel- und Barfußgang, 
Umkleidekabinen, Geräteräume) war der Schulverband. Die Kosten wurden im Ver-
hältnis  2/3 Schulverband zu  1/3 Gemeinde Moorrege von den Vertragspartnern ge-
tragen.  
Um ausschließlich den Schulsport für den Schulverband zu gewährleisten, war ledig-
lich eine Sporthalle in der Größe von zwei Dritteln ausreichend und wurde aus 
Schulbaumitteln finanziert. 
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Auf Wunsch der Gemeinde Moorrege wurde die Sporthalle auf eigene Kosten um ein 
weiteres Drittel mit Nebenräumen erweitert. Im Rahmen der außerschulische Nut-
zung  (z.B. Vereine, Gemeinde oder Veranstaltungen) ist auf diese Weise eine grö-
ßere Halle mit besseren Kapazitäten und entsprechenden Spielfeldabmessungen 
vorhanden.  
Auf eigene Kosten hat die Gemeinde auf dem Grundstück des Schulverbandes au-
ßerdem ein Stuhllager/Garderobe mit Vorraum für die Sonderräume der Gemeinde 
gebaut. 
Süd-westlich an die Sporthalle hat die Gemeinde auf eigenem Grundstück und auf 
eigene Kosten eine Gaststätte mit Nebenräumen (Altentagesstätte, Kegelbahn, Saal) 
errichtet.  
Die Fensterfront zwischen Sporthalle und Gaststätte bildet die sogenannte „Brand-
mauer“, die genau auf der Grenze von Schulverbandsgrundstück und Gemeinde-
grundstück errichtet wurde. 
Sämtliche Kosten (Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erneuerung) für die Sonder-
räume (Gaststätte mit Nebenräumen sowie Stuhllager/Garderobe) trägt ausschließ-
lich die Gemeinde Moorrege  (§ 3 Ziffer VIII.). 
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle erfolgt nach den in § 5 Buchstabe c) 
dargelegten Anteilen. 
 

§ 4  - Einrichtung der Sporthalle und Benutzung der Einrichtungsgegenstände 

„Der Schulverband stattet seine Zweidrittelhalle mit erforderlichen Geräten für den 
Schulbetrieb aus. Er hat die Geräte auch zu unterhalten, zu erneuern und zu versi-
chern.“ 
„Die Gemeinde stattet ihre Drittelhalle mit Geräten aus, die für den Bedarf ihrer Ver-
eine angeschafft werden. Sie trägt hierfür die Unterhaltung und Erneuerung sowie 
die Versicherung.“ 
Die gegenseitige Benutzung der Sportgeräte ist entsprechend geregelt.  
„Die Kosten für zusätzliche Sporteinrichtungen sowie Einrichtungen zur außerschuli-
schen Nutzung (z.B. Gestühl, Bühne, Tanzboden u.ä.) hat derjenige zu finanzieren, 
zu unterhalten, zu erneuern und zu versichern, der diese Einrichtung wünscht.“ 
 

§ 5  - Nutzung der Sporthalle 

In § 5 des Vertrages sind unter Buchstaben a) und b) die schulischen Nutzungszei-
ten des Schulverbandes sowie die außerschulischen Nutzungszeiten und -anteile für 
die Sporthalle geregelt. 
Gemäß § 5 Buchstabe c) des Vertrages  ist die Verteilung der Kosten für die Bewirt-
schaftung und Unterhaltung der Sporthalle vereinbart. 
 „Die Kosten der laufenden Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Sport-
halle werden im Haushalt des Schulverbandes nachgewiesen. Nach den in § 5 
Buchstabe a) und b) garantierten Nutzungszeiten übernimmt der Schulverband für 
die schulische Nutzung der Halle gemäß § 5 Buchstabe a) einen Jahresstundenanteil 
von 1.000 Stunden, während die Gemeinde Moorrege für die außerschulische Nut-
zung nach den tatsächlichen Nutzungsstunden – jedoch mit mindestens 1.200 Nut-
zungsstunden jährlich – zu den Kosten herangezogen wird.“ 
 
Im Sinne dieser vertraglichen Regelung wurden nach Vorlage der jeweiligen Jahres-
rechnungen die Kosten der Bewirtschaftung und Unterhaltung für die Sporthalle im 
Verhältnis der Nutzungszeiten auf die Nutzer aufgeteilt.  
 



In den vorangegangenen Jahren verteilten sich die durchschnittlichen Nutzungszei-
ten der Sporthalle in etwa wie folgt: 
- Schulverband  (schulische Nutzung) ca.  1.000 Stunden/ Jahr 
- Gemeinde Moorrege (außerschulische Nutzung ) ca.  2.000 Stunden/ Jahr 
- übrige Gemeinden (außerschulische Nutzung) ca.  100 Stunden/ Jahr 

 
Die ca. 2.000 Nutzungsstunden Moorrege ergeben sich im Wesentlichen durch die 
intensive außerschulische Sporthallennutzung der örtlichen Vereine (Moorreger 
Sportverein, Turnverein Moorrege, Moorreger Karnevalisten u.ä.) und die jährlich 
wiederkehrenden gemeindlichen Veranstaltungen (z.B. Seniorenweihnachtsfeier, 
Neujahrsempfang, Konzert). 
Die Kostenverteilung entsprach folglich einem Abrechnungsverhältnis von 2/3 Ge-
meinde Moorrege zu 1/3 Schulverband und spiegelte die tatsächliche Nutzung der 
Halle wieder. Die übrigen Nutzerzeiten anderer Gemeinden waren eher geringfügig.  
 
Die Gemeinde Moorrege hat in den vergangenen Jahren nach Vorlage der Abrech-
nung die anteiligen umlagefähigen Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung 
der Sporthalle stets beglichen. Je nach Energieverbrauch, Unterhaltungsaufwand 
und Nutzung schwankte der jährliche Gemeindeanteil für Moorrege in den Jahren 
zwischen ca. 47.000 € und 57.000 €.   
 
Zu den Bewirtschaftungskosten zählen insbesondere die Kosten für Strom, Gas, 
Wasser, Abwasser, Reinigung und Versicherung der Halle. 
Die Unterhaltungskosten umfassen sämtliche Reparaturen, Instandhaltungen und 
substanzerhaltenden Erneuerungen. 
Unter dem Begriff Unterhaltung bzw. Erhaltungsaufwand wird die so genannte Auf-
rechterhaltung der Nutzbarkeit verstanden. Eine substanzerhaltende Erneuerung 
bzw. Unterhaltung liegt vor, wenn ein Gebäude durch die Ersetzung einzelner Be-
standteile oder Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen an dem Gebäu-
de als Ganzem lediglich in ordnungsgemäßem Zustand entsprechend seinem ur-
sprünglichen Zustand erhalten oder dieser in zeitgemäßer Form wiederhergestellt 
wird.  
Die Höhe der Aufwendungen ist für die Abgrenzung zu investiven, wertverbessern-
den Herstellungskosten nicht entscheidend. Erhaltungsaufwand setzt begrifflich vo-
raus, dass etwas bereits Bestehendes instand gesetzt, instand gehalten oder zeit-
gemäß modernisiert wird. Es handelt sich folglich vor allem um Reparaturaufwen-
dungen, Pflege- und Wartungskosten. Ob die Maßnahme aus technischen, wirt-
schaftlichen oder rechtlichen Gründen erfolgt, spielt hierbei keine Rolle. 
 
Im Jahr 2017 wurden nach einem Wassereinbruch in der Sporthalle Durchfeuchtun-
gen und ein mikrobieller Befall („Schimmelflecken“) festgestellt.    
Die veranlasste Untersuchung durch einen Gutachter ergab, dass eine gering erhöh-
te Sporenbelastung in der Raumluft und ein verdeckter Schimmelpilzbefall hinter den 
Holzverkleidungen oberhalb der Prallwände sowie des Hallenfußbo-
dens/Unterkonstruktion  vorlagen. Seitens des Fachdienstes Umwelt des Kreises 
Pinneberg wurden daraufhin weitere Untersuchungen und Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Sporenbelastung angeordnet.  Die Ursachensuche, Begutachtung, Schim-
melbeseitigung an Prallschutz, Bodentrocknung, Reinigung der Lüftungsanlage, Ab-
dichtung des Hallenbodens und diverse Nebenarbeiten haben in der Folge einen er-
heblichen finanziellen Aufwand verursacht.  
Im Jahr 2017 sind hierfür Kosten in Höhe von 276.054,46 € angefallen.  



 
Seitens der Gebäudeversicherung wurde ein Teil, des vermutlich auf einen aktuellen 
Rohrbruch zurückzuführenden Schadens,  als Versicherungsleistung in Höhe von 
50.900 € übernommen. Der mikrobielle Befall am Wandaufbau und außerhalb des 
durchfeuchteten Bodenaufbaus war auf einen nicht zu ermittelnden Altschaden zu-
rückzuführen, für den keine Versicherungsleistung gewährt wurde.  
Unter Berücksichtigung der Versicherungsleistung betrugen die in 2017 angefallen 
Nettokosten für den Aufwand der „Schimmelbeseitigung“ folglich 225.154,46 €.  
 
Die Gemeinde Moorrege wurde bereits frühzeitig darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
die zu erwartenden Kosten als Unterhaltung im Rahmen der Jahresabrechnung nach 
§ 5 Buchstabe c) bei der vertragsgemäßen Kostenverteilung mit berücksichtigt wer-
den.  
 
Im Jahr 2018 wurde die Abrechnung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten 
2017 für die Sporthalle vorgenommen. Die umlagefähigen Gesamtkosten wurden 
inkl. „Schimmelbeseitigung“ mit 301.838,12 € ermittelt und im Verhältnis der Nut-
zungsstunden auf den Schulverband, die Gemeinde Moorrege und die Gemeinde 
Heist verteilt. Bei der Ermittlung der Nutzungsstunden wurde berücksichtigt, dass im 
Jahr 2017 eine längerfristige Hallensperrung  stattgefunden hat.   
 
Unter Verwendung der anteiligen Nutzungszeiten  wurden die umlagefähigen Ge-
samtkosten  in der Abrechnung 2017 wie folgt auf die Nutzer aufgeteilt: 
- Schulverband  (schulisch)   480 Stunden/ Jahr =   108.811,34 € 
- Gemeinde Moorrege (außerschulisch) 834,5 Stunden/ Jahr =   189.173,05 € 
- Gemeinde Heist (außerschulisch)  17 Stunden/ Jahr =       3.853,73 € 
  gesamt 301.838,12 € 
 
Seitens der Gemeinde Moorrege wurde der in der Abrechnung ausgewiesene Kos-
tenanteil der Gemeinde bezweifelt, da die Kosten der „Schimmelbeseitigung“ nicht 
oder nicht in dem Umfang umlagefähig wären und zunächst Klärungsbedarf in den 
Gremien des Schulverbandes sowie der Gemeinde besteht.    
 
Dem Einwand, die Kosten der „Schimmelbeseitigung“ nach § 5 Buchstabe c) des 
Vertrages wären nicht umlagefähig oder unverhältnismäßig, kann entgegengehalten 
werden, dass es sich nach der Definition um Unterhaltungsaufwand handelt, der ver-
tragsgemäß entsprechend den Nutzungszeiten umzulegen ist. Die „Schimmelbeseiti-
gung“ führt unabhängig von der Kostenhöhe lediglich zu einer Wiederherstellung 
bzw. Aufrechterhaltung der ursprünglichen Nutzbarkeit der Halle. Damit wäre die Ab-
rechnung nach Nutzungsverhältnis im Sinne des Vertrages gerechtfertigt. 
Gleichwohl kann argumentiert werden, dass die sich aus der Nutzung ergebende 
Kostenaufteilung als ungerecht empfunden wird. Während die Kosten für laufende 
Bewirtschaftung und Unterhaltung üblicherweise in einer gewissen Abhängigkeit zur 
Nutzung stehen und durch höhere Nutzungszeiten entsprechende Kosten der Be-
wirtschaftung und Unterhaltung (z.B. durch Abnutzung) entstehen, kann der eingetre-
tene Schaden und die folgenden Kosten weniger auf das Verhältnis der Hallennut-
zung  zurückgeführt werden. 
Zwar haben sich die Vertragsparteien darauf geeinigt, dass die Kosten der Bewirt-
schaftung und Unterhaltung  nach Nutzungszeiten abgerechnet werden, jedoch 
könnte in diesem Fall sinnvoller Weise auch das Verhältnis der Baukostenanteile als 
Maßstab herangezogen werden.  



Danach wären die strittigen Unterhaltungskosten der „Schimmelbeseitigung“ in dem 
Baukostenverhältnis  2/3 Schulverband zu  1/3 Gemeinde Moorrege aufzuteilen.  
Über das Verhältnis der Schulverbandsumlage wäre die Gemeinde Moorrege über 
ihre Schülerzahl  ohnehin mit einem etwas höheren Kostenanteil beteiligt.  
Die Kostenbeteiligung der Gemeinde über die Schulverbandsumlage bezieht sich 
jedoch lediglich auf den Anteil der Schulnutzung der Sporthalle. Dass die Gemeinde 
Moorrege über die Schulverbandsumlage ebenfalls einen entsprechenden Kostenan-
teil leisten, liegt wiederum an der höheren Zahl der Schüler aus der Gemeinde Moor-
rege.  Dieses Verhältnis spielt jedoch bei der Abrechnung nach Nutzungszeiten bzw. 
Baukostenanteilen der Sporthalle keine Rolle. 
Eine komplette Abwicklung der Kosten für die „Schimmelbeseitigung“ über die Schul-
verbandsumlage entspricht nicht der vertraglichen Vereinbarung. Schließlich hat die 
Gemeinde Moorrege ihren Anteil einschließlich Folgekosten für die von ihr ge-
wünschte und realisierte Hallenerweiterung zu tragen.  
  
Bei der alternativen Abrechnung der Kombination aus Nutzungs- und Baukostenan-
teilen würde sich folgende Aufteilung ergeben: 
 
1. Nutzungsabhängige Verteilung der Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung 

Umlagefähige Gesamtkosten  301.838,12 € 
abzüglich Kosten der „Schimmelbeseitigung“ - 225.154,46 € 
verbleibende Kosten für Abrechnung nach Nutzungsanteilen 76.683,66 € 
davon: 
- Schulverband  (schulisch)   480 Stunden/ Jahr =    27.644,13 € 
- Gemeinde Moorrege (außerschulisch) 834,5 Stunden/ Jahr =    48.060,47 € 
- Gemeinde Heist (außerschulisch)  17 Stunden/ Jahr =         979,06 € 

   Zwischensumme                 =    76.683,66 € 
 
2. Baukostenabhängige Verteilung der Kosten für die „Schimmelbeseitigung“  in Hö-

he von 225.154,46 € 
davon: 
- Schulverband     2/3  Baukostenverhältnis =    150.102,97 € 
- Gemeinde Moorrege 1/3  Baukostenverhältnis =      75.051,49 € 
   225.154,46 € 

 
Durch die, von der Gemeinde Moorrege beauftragte Rechtsanwältin, wurde eine Ein-
schätzung der rechtlichen Situation hinsichtlich der Kostentragungspflicht für die Sa-
nierungsmaßnahmen vorgenommen. (Anlage 4) Danach wurde zwar eingeschätzt, 
dass eine Kostentragungspflicht von 1/3 für die Gemeinde Moorrege ungerechtfertigt 
wäre, dennoch wurde ein Betrag von 70.000 € als Beitragsanteil der Gemeinde für 
angemessen erachtet. Dabei wurden jedoch die vertraglichen Vereinbarungen und  
die Kostenregelungen zur schulischen und außerschulischen Nutzung nicht weiter 
beurteilt. Gleichzeitig bleibt festzustellen, dass die unverbindliche Einschätzung nicht 
sehr weit von dem baukostenabhängigen gemeindlichen Kostenanteil (75.051,49 €) 
der alternativen Abrechnung für 2017 abweicht.   
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die dargestellte Kombination der Abrechnung aus Nutzungsanteilen (Bewirtschaf-
tung und Unterhaltung) sowie Baukostenanteilen („Schimmelbeseitigung“) stellt eine 
gerechte Kostenaufteilung zwischen Schulverband und Gemeinde Moorrege dar.  
Um zukünftig erneute Diskussionen über Kostenanteile für anstehende Maßnahmen 



zu vermeiden, sollte der bestehende Vertrag einvernehmlich nachgebessert werden. 
In dem Vertrag aus dem Jahre 1978, wurden in weiser Voraussicht viele sinnvolle 
Regelungen über die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien getroffen, die nach 
wie vor Gültigkeit besitzen und Anwendung finden. Dennoch zeigt sich, dass nach 
mittlerweile 40 Jahren einige Regelungen des Vertrages einer sinnvollen Anpassung 
und Konkretisierung bedürfen, um mehr Klarheit zu schaffen.   
Insbesondere eine klare Abgrenzung der Kostenanteile von nutzungsbedingter Be-
wirtschaftung und Unterhaltung, zu Kosten, die nach Baukostenanteilen abgerechnet 
werden, sollte im Rahmen der vertraglichen Nachbesserung definiert werden.  
Sollte es zu keiner gütlichen Einigung der Vertragsparteien kommen, so wäre ggf. 
eine gerichtliche Auseinandersetzung denkbar, die unnötige Kosten und zeitliche 
Verzögerungen für alle Parteien zur Folge hätte. Im Sinne des ursprünglichen Ver-
trages sollte eine einvernehmliche Lösung angestrebt werden.  
 
 
 
Finanzierung: 
Im Haushalt 2018 der Gemeinde Moorrege wurde bei der Haushaltsstelle 
56000.673000 ein Haushaltsansatz von 55.000 € als Kostenanteil für die Sporthalle 
bereitgestellt. Unter Berücksichtigung des nutzungsabhängigen Kostenanteils 
(48.060,47 €) sowie der Kosten für die „Schimmelbeseitigung“ nach Baukostenantei-
len (75.051,49 €) ergibt sich ein gemeindlicher Gesamtanteil von 123.111,96 €. Über 
den Nachtrag ist ein Betrag von 68.111,96 € nachzufinanzieren.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Kosten für 
den Aufwand der „Schimmelbeseitigung“ in der Sporthalle Himmelsbarg nach Bau-
kostenanteilen (2/3 Schulverband und 1/3 Gemeinde Moorrege) zu übernehmen. 
Gleiches gilt für Sanierungsmaßnahmen, die nicht auf eine nutzungsbedingte Abnut-
zung zurückzuführen sind. 
Die übrigen Kosten der Bewirtschaftung und Unterhaltung werden nach Nutzungsan-
teilen abgerechnet. 
Der Vertrag mit dem Schulverband ist dahingehend anzupassen, dass bei der Ab-
rechnung der Kostenanteile eine Unterscheidung zwischen Kosten, die auf der Basis 
von Nutzungszeiten und Kosten, die nach Baukostenanteilen abgerechnet werden, 
erfolgt.  
 
 
 
 
__________________ 
Weinberg 
 
Anlagen: 
- Vertrag zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Moorrege vom 

16.02.1978 



- Lageplan und Luftbild der Sporthalle Himmelsbarg 
- Schreiben der Rechtsanwältin zur Einschätzung der Kostentragungspflicht 
  
 
 
 





Nummer  174  der Urkundenrolle für 1978 
 
 
 

 
 

(Landeswappen Schl.-H.) 
 
 
 
 

Abschrift 
  
 

Verhandelt 
 

zu Uetersen/Holstein, am 16. Februar 1978 
 

Vor mir, dem unterzeichneten Notar 
 
 

Dr. jur. Hans-Herbert Henningsen 
 

mit dem Amtssitz in Uetersen/Holstein 
 

erschienen: 
 
1.  für den Schulverband Schulzentrum Moorrege 
 - nachfolgend „Schulverband“ genannt – 
 
 a)  der stellvertretende Schulverbandsvorsteher Bürgermeister 
      Klaus Hasenclever, Haselau 
 
 b)  der Bürgermeister Hans Jakob Carstens, Heist, 
 
2. für die Gemeinde Moorrege 
 - nachfolgend „Gemeinde“ genannt – 
 
 a)  der Bürgermeister Karl Weinberg, Moorrege, 
 
 b)  der 2. stellvertretende Bürgermeister Diedrich 
      Früchtenicht, Bauland. 
 
 
Zur Regelung der gegenseitigen Beziehungen im Schul- und Sportzentrum Moorrege wird fol-

gender Vertrage geschlossen:   
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Präambel 

 
Mit diesem Vertrag sollen die Rechte und Pflichten der beide Vertragspartner geregelt werden 

für die gegenseitige Benutzung der vom Schulverband und der Gemeinde einzeln oder gemein-

sam errichteten bzw. zu errichtenden Gebäude und Außenanlagen sowie Sportanlagen. 

 
Um die Haupt und Realschule errichten zu können, hat der Schulverband von Herrn Ernst-

Heinrich Stahl durch die Verträge UR-Nr. 196/71 und 1120/71 sowie 392/72 des Notars Dr. 

Hans-Herbert Henningsen ein Grundstück erworben in Größe von insgesamt 4.47.71 Hektar, das 

für den Schulverband im Grundbuch von Moorrege Blatt 0550 eingetragen ist. Es umfasst die 

Flurstücke 79/44 in Größe von 21.756 qm, 87/11 in Größe von 9.930 qm und 88/4 in Größe von 

13.085 qm. Sämtliche Flurstücke gehören zur Flur 11, Gemarkung Moorrege. 

 
Die Gemeinde hat zur Anlegung eines Sportzentrum folgende Flächen durch die nachbenannten 

Verträge, sämtlich beurkundet bei dem Notar Dr. Hans-Herbert Henningsen in Uetersen, erwor-

ben: 

 
a)  Eingetragen im Grundbuch von Moorrege Blatt 0481 

1.   durch Vertrag Urkundenrolle 656/71 und Urkundenrolle 33/72 von Heinrich Kleinwort 

das jetzige Flurstück 71/1 der Flur 11 in Größe von 33.003 qm. 

 
2. Durch Vertrag Urkundenrolle 667/71 von den Eheleuten Otto Hartmann das jetzige Flur-

stück 103/11 in Größe von 1.699 qm. 

 
3. Durch Vertrag Urkundenrolle 677/71 von Peter Kleinwort das Flurstück 236/72 in Größe 

von 6.657 qm. 

 
b) Eingetragen im Grundbuch von Moorrege Blatt 0481 durch Vertrag Urkundenrolle 161/72 

von Frau Elli Semmelmann das Flurstück 78/1 in Größe von 9.026 qm, 

 
c)  Eingetragen im Grundbuch von Moorrege Blatt 0481 durch Vertrag Urkundenrolle 1052/74 

von Gerda Wieczorek das jetzige Flurstück 70/12 in Größe von 203 qm. 

 
Sämtliche Flurstücke gehören zur Flur 11, Gemarkung Moorrege. 

 
Außerdem ist die Gemeinde Eigentümerin des im Grundbuch Moorrege Blatt 0278 eingetrage-

nen Flurstückes 79/43 in Größe von 993 qm am Birkenweg. 
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Durch Tauschvertrag vom 21.07.1977 – Urkundenrolle Nr. 719/77 des Notars Dr. Hans-Herbert 

Henningsen in Uetersen – hat der Schulverband an die Gemeinde  die an der Westseite des 

Schulverbandsgeländes gelegene Zuwegung veräußert. Diese Zuwegung erschließt insbesondere 

die auf dem Gelände des Schulverbandes angelegten bzw. noch anzulegenden Stellplätze 

(Trennstücke aus den Flurstücken 87/11 und 79/44 Flur 11 in Größe von ca. 710 bzw. 910 qm). 

Mit diesem Vertrag hat die Gemeinde die durch Vertrag Urkundenrolle Nr. 1127/71 zwischen 

dem Schulverband und Professor Dr. Baganz bestellte Grunddienstbarkeit übernommen im Hin-

blick auf die Zuwegung zum Flurstück 79/12 der Flur 11 und den Vertrag über die Nutzung einer 

Zuwegung zwischen dem Schulverband und Professor Dr. Baganz mit Urkundenrolle Nr. 

1126/71, alle beurkundet vor dem Notar Dr. Hans-Herbert Henningsen in Uetersen. Dagegen 

erhält der Schulverband von der Gemeinde die nicht als Zuwegung benötigte Teilfläche aus dem 

Flurstück 79/43 der Flur 11 in Größe von ca. 350 qm. 

 
Sämtliche vorstehend erwähnten Flurstücke sind – soweit sie im Eigentum des Schulverbandes 

bzw. der Gemeinde stehen – in dem anliegenden Lageplan aufgeführt, der als Anlage 1 Bestand-

teil dieses Vertrages wird. 

 
§ 1 

Stellplätze auf dem Schulverbandsgelände 
 

I.    Auf den im Eigentum des Schulverbandes stehenden Flurstücken 79/44 und 79/43 der Flur 

11 werden Stellplätze für Kraftfahrzeuge errichtet. Diese verbleiben im Eigentum des 

Schulverbandes. 

 
II. Der Schulverband ist zuständig für die Anlegung, Unterhaltung und Erneuerung der Stell-

platzfläche, die in der Anlage 2 zu diesem Vertrag rot umrandet ist. Der Schulverband ge-

nehmigt der Gemeinde, auf dem Schulgrundstück durch die Gemeinde die in der Anlage 2 

grün umrahmte Fläche als Stellplätze anlegen zu lassen. Für die Unterhaltung und Erneue-

rung ist die Gemeinde zuständig, soweit sie die grün umrahmte Fläche betrifft. 

 
III. Schulverband und Gemeinde sind gegenseitig berechtigt, die nach § 1 Absatz II geschaffe-

nen bzw. noch zu schaffenden Stellplätze jederzeit für Veranstaltungen der Schule, für 

Veranstaltungen in der Sporthalle sowie in den Sonderräumen der Gemeinde und auf dem 

Gelände des Sportzentrums zu benutzen, ohne dass hierfür Entgelte erhoben werden. Die-

ses Recht wird für die Gemeinde Moorrege für die in § 1 Absatz II dem Schulverband ge-

hörenden Stellplätze dahin eingeschränkt, dass jedoch während des eigentlichen Schulun-

terrichtes diese Plätze nur dem Schulverband zur Verfügung stehen. 
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§ 2 

Nutzung des Informationszentrums 
 

I. Das Informationszentrum, das im Eigentum des Schulverbandes steht, darf für Veranstal-

tungen politischer Parteien und Gruppen nicht zur Verfügung gestellt werden. 

 
II. Der Schulverband gestattet der Gemeinde, das Informationszentrum außerhalb der Schul-

zeit für kulturelle Veranstaltungen selbst oder durch die Vereine in der Gemeinde nutzen 

zu können. Die Nutzung umfasst nur das Informationszentrum mit der Zuwegung über die 

Pausenhalle sowie die von der Pausenhalle aus zugängigen WC-Anlagen. Für diese Nut-

zung hat die Gemeinde eine Entschädigung zu zahlen, die außerhalb dieses Vertrages vom 

Schulverband nach dem jeweiligen Kostenaufwand für Heizung, Reinigung, Beleuchtung 

und Unterhaltungsanteile anteilig festgesetzt wird. Ein Ausschank von Getränken ist nicht 

gestattet. 

 
III. Der Schulverband verpflichtet sich, den anderen Gemeinden des Schulverbandes die au-

ßerschulische Nutzung des Informationszentrums nur entsprechend der Absätze I und II 

des § 2 zu gestatten. 

 

§ 3 

Bau der Sporthalle 
 

Schulverband und Gemeinde planen den gemeinsamen Bau einer Sporthalle in Größe von 27 x 

45 Meter mit Nebenräumen. Der Schulverband erhält eine Finanzierung nur für eine Teilhalle in 

Größe von 27 x 30 Meter. Die restliche Teilhalle in Größe von 27 x 15 Meter baut daher die 

Gemeinde. Hierzu wird vereinbart: 

 
I. Die Sporthalle mit Nebenräumen wird auf den Flurstücken 79/44 und 78/1 errichtet. Das 

Flurstück 79/44 steht im Eigentum des Schulverbandes, das Flurstück 78/1 steht im Eigen-

tum der Gemeinde. Die Sporthalle mit Nebenräumen wird so errichtet, dass auf der Grenze 

der Flurstücke 79/44 zu 78/1 eine Brandmauer steht. Die eigentliche Sporthalle und die 

Nebenräume, die sich auf den Flurstücken 79/44 befinden, steht im Eigentum des Schul-

verbandes, die Nebenräume einschließlich Restaurant, die auf dem Flurstück 78/1 errichtet 

werden, stehen im Eigentum der Gemeinde. 
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II. Sollte die o.b. Brandmauer (Süd-West-Mauer der eigentlichen Sporthalle) nicht exakt auf 

der Grundstücksgrenze verlaufen, sollen keinerlei Rechte aus einem etwaigen Überbau ge-

genseitig hergeleitet werden können. 

 
III. Hinsichtlich der Kostenteilung wird vereinbart: 

a)   Die bisherigen Planungskosten von 8.661,59 DM werden zu 2/3 vom Schulverband 

und zu 1/3 von der Gemeinde endgültig getragen. 

b) Die Sporthalle wird insgesamt vom Schulverband in Auftrag gegeben. Sie umfasst ne-

ben der Halle 27 x 45 Meter die sanitären Nebenräume, die Heizung und die beiden 

Außengeräteräume. 

c) Der Schulverband trägt den sich nach Abzug der Zuschüsse ergebenden Eigenanteil an 

der Sporthalle 27 x 30 Meter. Die Gemeinde trägt den Eigenanteil an der Übergröße 

27 x 15 Meter abzüglich etwaiger hierfür bewilligter Zuschüsse. 

d) Der Schulverband wird die Einzelheiten der baulichen Gestaltung nur im Einverneh-

men mit der Gemeinde in Auftrag geben. Sollten der Schulverband oder die Gemeinde 

besondere bauliche Ausstattungen wünschen, hat der Vertragspartner die hierfür ent-

stehenden Mehraufwendungen allein zu finanzieren, der die Veränderungen wünscht. 

 
IV. Die Sporthalle soll an der süd-westlichen Grundstücksgrenze des Schulverbandes zur nord-

östlichen Grundstücksgrenze des Sportzentrums der Gemeinde errichtet werden. Schulver-

band und Gemeinde erteilten sich hiermit gegenseitig die Genehmigung zur Grenzbebau-

ung. 

 
V. Auf eigene Kosten wird die Gemeinde auf dem Grundstück des Schulverbandes ein Stuhl-

lager/Garderobe mit Vorraum für die Sonderräume der Gemeinde bauen. Der Schulver-

band stimmt der Errichtung dieser Anbauten auf seinem Grund und Boden zu. Er wird 

auch Eigentümer dieses Gebäudekomplexes. Dem Schulverband dürfen jedoch keine Kos-

ten durch die Errichtung dieser Nebenräume entstehen.  

 
IV. Der Schulverband stimmt dem Anbau der von der Gemeinde geplanten und zu finanzie-

renden Sonderräume an der Süd-Westseite der Sporthalle auf dem Gelände der Gemeinde 

zu. Die Gemeinde hat für Heizung, Beleuchtung und Belüftung eigene Anschlüsse erstel-

len zu lassen oder Ableseeinheiten einzubauen. Desgleichen für den Wasser- und Abwas-

serverbrauch, damit dem Schulverband keine Kosten für diese Sonderräume entstehen. 

Entsprechendes gilt für die Gebäudeteile unter § 3 Absatz V. 
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VII. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle erfolgt nach den in § 5 Buchstabe c dar-

gelegten Anteilen. 

 
VIII. Der Gemeinde allein obliegt die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erneuerung der Son-

derräume gemäß § 3 Absätze V und VI in dem Anbau. 

 
IX. Der Schulverband wird die gesamte Sporthalle gegen Brand, Blitzschlag, Explosionen. 

Leitungswasserschaden, Sturmschaden ohne Eigenbehalt und Induktionsschaden zum 

Neuwert versichern. Die laufenden Kosten hieraus werden gemäß § 5 Buchstabe c umge-

legt. 

 
§ 4 

Einrichtung der Sporthalle und Benutzung 
der Einrichtungsgegenstände 

a) Der Schulverband stattet seine Zweidrittelhalle mit den erforderlichen Geräten für den 

Schulturnbetrieb aus. Er hat diese Geräte auch zu unterhalten und zu erneuern und zu versi-

chern. 

 
b) Die Gemeinde stattet ihre Drittelhalle mit Geräten aus, die für den Bedarf ihrer Vereine an-

geschafft werden. Sie trägt hierfür die Unterhaltung und Erneuerung sowie die Versiche-

rung. 

 
c) Einrichtungsgegenstände im Sinne des § 4 Buchstabe a und b dürfen gegenseitig für den 

Schul- bzw. Sportbetrieb benutzt werden bis auf  die Geräte, die in verschließbaren Schrän-

ken untergebracht sind. Spezialgeräte können von der gemeinsamen Nutzung ausgenommen 

werden. Alle Geräte sind eigentumsmäßig kenntlich zu machen. 

 
d) Die Kosten für zusätzliche Sporteinrichtungen sowie für Einrichtungen zur außerschulischen 

Nutzung, z. B. Gestühl, Zuschauertribüne, Bühne, Tanzboden, zusätzliche Beleuchtung und 

zusätzliche Lautsprecheranlagen hat derjenige zu finanzieren, zu unterhalten, zu erneuern 

und zu versichern, der diese Einrichtung wünscht. 

 

§ 5 

Nutzung der Sporthalle 

a) Während der Schulzeit steht dem Schulverband zur Zeit montags bis freitags von 7.30 Uhr 

bis 13.00 Uhr  die  gesamte  Sporthalle  zur Verfügung, nachmittags insgesamt wöchentlich 

2 1/2 Stunden. 
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b) Für die Zeiten außerhalb § 5 Buchstabe a erhält die Gemeinde einen Nutzujngsanteil von 60 

% und der Schulverband von 40 %. Der Schulverband ist berechtigt, diese außerschulische 

Nutzungszeit den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Heist zu übertragen, bei Nichtausnut-

zung durch diese Gemeinden auch der Gemeinde Moorrege. Die Verteilung der Nutzungs-

zeit wird außerhalb dieses Vertrages durch eine besondere Vereinbarung festgelegt. Die 

Haftung obliegt dem jeweiligen Benutzer. 

 
c) Die Kosten der laufenden Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Sporthalle wer-

den im Haushalt des Schulverbandes nachgewiesen. Nach den in § 5 Buchstabe a und b ga-

rantierten Nutzungszeiten übernimmt der Schulverband für die schulische Nutzung der Halle 

gemäß § 5 Buchstabe a einen Jahresstundenanteil von 1.000 Stunden, während die Gemein-

de Moorrege für die außerschulische Nutzung nach den tatsächlichen Nutzungsstunden – je-

doch mit mindestens 1.200 Nutzungsstunden jährlich – zu den Kosten herangezogen wird. 

Für die außerschulische Nutzung durch den Schulverband im Sinne des § 5 Buchstabe b er-

folgt eine Kostenbeteiligung im Umfang der tatsächlichen Stundennutzung. 

 
 Die Gemeinde Moorrege zahlt ihren Anteil in Form von Abschlagszahlungen in der voraus-

sichtlich zu erwartenden Kostenhöhe. Hierfür werden die entsprechenden Haushaltsansätze 

des Schulverbandes zugrunde gelegt. Die Zahlungen erfolgen durch die Gemeinde Moorrege 

abschlagsweise halbjährlich am 1.4. und 1.10. eines jeden Jahres. Bis zum 31. März des fol-

genden Jahres ist nach dem tatsächlichen Aufwand eine Abrechnung durchzuführen und ein 

Ausgleich für bzw. durch die Gemeinde vorzunehmen. 

 
d) Der Schulverband und die Gemeinden Haselau, Haseldorf und Heist sowie die Gemeinde 

Moorrege sind berechtigt, für die ihnen zustehenden Nutzungszeiten ihr Nutzungsrecht an 

ihre Vereine und Vereinigungen zu übertragen. Vertragspartner bleibt jedoch der Schulver-

band bzw. die jeweilige Gemeinde. 

 
e) Die Oberaufsicht über die Sporthalle wird einem Hausmeister des Schulverbandes übertra-

gen. Die einzelnen Benutzer sind jedoch für den ordnungsgemäßen Zustand der Halle und 

den laufenden Betrieb selbst verantwortlich und haben sich gegenseitig durch die laufende 

Führung des Benutzerbuches zu kontrollieren. Einzelheiten regelt eine noch zu erstellende 

Hausordnung. 
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§ 6 

Außerschulische und außersportliche Nutzung 
der Sporthalle durch die Gemeinde 

I. Der Gemeinde steht das Recht zu, im Rahmen ihres Nutzungsrechtes nach § 5 Buchstabe b 

und d die Gesamthalle oder Teilhallen für außerschulische und außersportliche Veranstal-

tungen der Gemeinde oder ihrer Vereine und Vereinigungen zu nutzen. Zu diesen Veran-

staltungen wird auch der Ausschank von alkoholischen Getränken und Tanz erlaub. Ver-

tragspartner bleibt für den Schulverband stets die Gemeinde. Nach den Veranstaltungen 

sind die Räume so rechtzeitig auszuräumen und zu säubern, dass sie zur nächsten sportli-

chen bzw. schulischen Veranstaltung wieder voll nutzbar sind. 

 
II. Die sich aus dem vorstehenden Nutzungsrecht ergebenden rechtlichen Pflichten des Eigen-

tümers gehen für die Ausübung des Nutzungsrechtes auf die Gemeinde über. Der Schul-

verband wird von jeglichen Haftungsansprüchen freigestellt. 

 
III. Die Gemeinde stimmt zu, dass der Schulverband auch den Gemeinden Haselau, Haseldorf 

und Heist die Nutzung im Sinne von § 6 Absatz 1 im Rahmen des Nutzungsrechtes des 

Schulverbandes gemäß § 5 Buchstabe b einräumt. Bei Ausübung dieser Nutzung sind Nut-

zungsentschädigungen mit der Gemeinde Moorrege zu vereinbaren außerhalb dieses Ver-

trages, wenn bei der Nutzung im Sinne des § 6 Absatz 1 die von den Gemeinde Moorrege 

gesondert angeschaffte Einrichtung benutzt wird. 

 

§ 7 

Anlagen im Sportzentrum 

I. Der Schulverband erhält das Recht, auf dem Gelände der Gemeinde eine Kampfbahn Type 

C anzulegen. Die Finanzierung und Unterhaltung sowie die Erneuerung obliegt hierfür 

dem Schulverband mit Ausnahme des Rasenspielfeldes, für das die Unterhaltung und Er-

neuerung von der Gemeinde übernommen wird. Eigentümer dieser Kampfbahn Type C ist 

die Gemeinde. 

 
II. Die übrigen auf dem Sportgelände vorgesehen Sportanlagen finanziert, unterhält und er-

neuert die Gemeinde. 

 
III. Die Planungskosten von 24.131,16 DM werden zu einem Drittel vom Schulverband und zu 

Zweidrittel von der Gemeinde finanziert. 
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IV. Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet für die Kampfbahn Type C der Schulver-

bandsvorsteher mit dem Bürgermeister der Gemeinde Moorrege und für die übrigen Plätze 

der Bürgermeister der Gemeinde Moorrege. 

 

§ 8 

Nutzung der Sportanlagen 

I. Dem Schulverband steht während der Schulzeit montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 

13.00 Uhr die Nutzung der gemeindlichen Gymnastikwiese, des Rasenbolzplatzes und 

zweiter Kleinspielfelder sowie der gemeindlichen Stellplatzanlage und der Außentoiletten 

nach der jeweiligen Inbetriebnahme zu, außerdem während der gesamten Schulzeit die 

Nutzung der Kampfbahn Type C. 

 
II. Für die Zeiten außerhalb § 8 Absatz I letzter Halbsatz erhält die Gemeinde das Nutzungs-

recht für das Rasenspielfeld der Kampfbahn Type C. Die Gemeinde ist berechtigt, das Ra-

senspielfeld auch durch die übrigen Gemeinden des Schulverbandes nutzen zu lassen und 

hierfür ein besonderes Nutzungsentgelt zu fordern. 

 
III. Die Anlagen der Kampfbahn Type C mit Ausnahme des Rasenspielfeldes können außer-

halb der Zeiten des § 8 Absatz I zu 40 % vom Schulverband einschließlich der Mitglieds-

gemeinden Haselau, Haseldorf und Heist und mit 60 % von der Gemeinde Moorrege ge-

nutzt werden. Einzelheiten über die Nutzungszeiten regelt eine außerhalb dieses Vertrages 

abzuschließende Vereinbarung. 

 
IV. Der Schulverband sowie die Gemeinden Haselau, Haseldorf, Heist und Moorrege (Nut-

zungsberechtigte) sind berechtigt, ihren Turn- und Sportvereinen für die ihnen zugeteilten 

Zeiten gem. Vereinbarung nach § 8 Absatz III die Anlagen zur Nutzung zu übertragen. 

Vertragspartner bleiben aber die jeweiligen Nutzungsberechtigten. 

 

§ 9 

Sonstige Anlagen 

Der Schulverband gestattet der Gemeinde, auf seinem Grund und Boden gemäß der Planung für 

das Sport- und Schulzentrum vor der Nord-West-Seite der Sporthalle eine Rollschuhbahn/Eis-

laufbahn auf eigene Kosten anzulegen, zu unterhalten und zu erneuern. Hierzu gehört im Be-

darfsfall auch die entsprechende Einfriedigung. Eigentümer dieser Rollschuhbahn/Eislaufbahn 

ist jedoch ausschließlich der Schulverband. 
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Sollte bei einer späteren möglichen Schulerweiterung sich ein zusätzlicher Bedarf an Pausenhof-

flächen ergeben, wird das Nutzungsrecht für die Rollschuhbahn/Eislaufbahn eingeschränkt und 

darf zur Zeit montags bis freitags während der Schulzeiten von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr nicht 

ausgeübt werden. Ausnahmen bedürfen einer besonderen Vereinbarung. 

 

§ 10 

Vermögensauseinandersetzung 

Für die Vermögenseinbringung und eine etwaige spätere Vermögensauseinandersetzung wird 

vereinbart, dass die Werte zur Zeit der Auseinandersetzung durch Schiedsgutachter festgestellt 

werden. Der Schulverband und die Gemeinde benennen je einen Gutachtern. Die beiden 

Schiedsgutachter wählen einen Obmann als Vorsitzenden. Wenn die beiden Schiedsgutachter 

sich über den zu wählenden Obmann nicht einigen, ist dieser von dem zuständigen Amtsgericht 

zu ernennen. Maßgebend für die Vermögensauseinandersetzung ist die in diesem Vertrage gere-

gelte anteilige Vermögenseinbringung für die Finanzierung im Sinne von § 1 Absatz II, § 3 Ab-

satz III Ziffer c, § 3 Absatz V, § 3 Absatz VI, § 4, § 7 Absatz I bis III und § 9. 

 

§ 11 

Grunddienstbarkeiten 

I. - hier fehlt der Anfang (O.-Vertrag sucht Uko raus) – 

 diesen Vertrag durch Grunddienstbarkeiten abzusichern. 

 
II. Die Gemeinde bewilligt und beantragt auf ihrem Grundvermögen Blatt 0481 zugunsten des 

jeweiligen Grundstückseigentümers des Grundbuchs von Moorrebe Blatt 0550 eine 

Grunddienstbarkeit des Inhalts einzutragen, dass der Berechtigte die Nebenräume zur 

Sporthalle gemäß § 5 dieses Vertrages, die Anlagen im Sportzentrum – Kampfbahn Type 

C – gemäß § 7 dieses Vertrages und die Sportanlagen – Gymnastikwiese, Rasenbolzplatz, 

Kleinspielfelder – gemäß § 8 dieses Vertrages nutzen darf. 

 
 Der Schulverband bewilligt und beantragt auf seinem Grundvermögen Blatt 0550 für den 

jeweiligen Eigentümer des Grundstückes Moorrege Blatt 0481 eine Grunddienstbarkeit des 

Inhalts einzutragen, dass die Berechtigte das Grundstück des Verpflichteten im Hinblick 

auf die Stellplätze gemäß § 1, im Hinblick auf das Informationszentrum gemäß § 2, im 

Hinblick auf die Sporthalle gemäß §§ 3 bis 6 und im Hinblick auf die Rollschuh-

bahn/Eislaufbahn gemäß § 9 dieses Vertrages nutzen darf. 
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§ 12 

Änderung im Eigentum 

Wenn sich die Eigentumsverhältnisse bei einem der Vertragspartner ändern, ist dieser verpflich-

tet, die mit diesem Vertrage eingegangenen Rechte und Pflichten voll auf seinen Rechtsnachfol-

ger zu übertragen und diesen zu verpflichten, diese Verpflichtungen etwaigen weiteren Rechts-

nachfolgern aufzuerlegen. 

 

§ 13 

Die Parteien bevollmächtigen die Bürovorsteherin Frau Anneliese Tollmien geb. Gosau aus Ue-

tersen, etwaige Berichtigungs- bzw. Ergänzungserklärung in ihrem Namen gegenüber dem 

Grundbuchamt abzugeben, und zwar unter Befreiung von § 181 BGB und mit der Berechtigung, 

Untervollmacht zu erteilen. 

 

§ 14 

Vertragskosten 

Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung übernehmen die Vertragsschließenden je 

zur Hälfte.  

 

§ 15 

Dieser Vertrag wird abgeschlossen vorbehaltlich der Zustimmung der Schulverbandsvertretung 

und der Gemeindevertretung Moorrege. Die Kommunalaufsicht soll gebeten werden, diesen Ver-

trag zu billigen und ihn einer späteren Auseinandersetzung zugrunde zu lagen. 

 
Vorstehendes Protokoll wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigen-

händig wie folgt unterschrieben: 

 

  gez. Klaus Hasenclever 

  gez. Hans Jacob Carstens 

  gez. Karl Weinberg 

  gez. Diedrich Früchtenicht 

  gez. Dr. Henningsen, Notar 

 

 

Anlage 1 und 2 (Pläne) 
F:\SCHREIB\VORDRU\HAUPTAMT\SATZUNG\sv-NotUR174-78.doc 
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Luftbild der Sporthalle Himmelsbarg in Moorrege 

 

 

 

  Legende: 

A  =    Sporthalle    27 x 45 Meter 

B  =    Nebenräume (Umkleidekabinen, Stiefelgang, Barfußgang, Geräteräume, Technik) 

A + B  auf  Grundstück des Schulverbandes,   

Baukostenanteile:  2/3 Schulverband  u.  1/3 Gemeinde Moorrege 

 

C  =    Gaststätte, Altentagesstätte, Saal 

auf Grundstück der Gemeinde Moorrege 

Baukosten: Gemeinde Moorrege 
 

D  =   Garderobe / Stuhllager 

auf Grundstück des Schulverbandes 

Baukosten:  Gemeinde Moorrege 

 

 

A 

B D 

C
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0934/2018/MO/HH 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 23.06.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

30.08.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Weden e.V. in 
2019 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 19.06.2018 stellte die Familienbildung Wedel e.V. einen Antrag 
auf institutionelle Förderung in Höhe von 274,00 Euro. 
Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden (siehe Anlage). 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt wer-
den.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul- und Kulturausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die 
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Gemeindevertretung beschließt, der Familienbildung Wedel e.V. einen Zuschuss in 
Höhe von 274,00 Euro zu gewähren.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Weinberg 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Familienbildung Wedel e.V.  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0935/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 02.07.2018 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Antrag des Wassersportvereins auf Gewährung eines Zuschusses zu 
den laufenden Betriebskosten 
 
Sachverhalt: 
Der Moorreger Wassersport Verein hat bedingt durch die demographische Entwick-
lung etwas an Eigenleistungskraft eingebüßt und durch unvorhergesehenen Ausga-
ben Schwierigkeit mit seinem Budget die laufenden Betriebskosten zu decken. Daher 
beantragt der Wassersport Verband einen anteiligen Zuschuss zu den laufenden Be-
triebskosten, die sich insgesamt auf 8.870 € belaufen. 
 
Der Wassersportverband legte eine ausgeglichene Jahresrechnung 2017 und einen 
ausgeglichenen Haushaltsplan 2018 vor. 
 
Zu erwähnen ist, dass andere Moorreger Vereine für Kultur- und Wohlfahrtspflege 
jährlich Zuschüsse in Höhe von je 300 € erhalten, Sportvereine erhalten Zuschüsse 
für Übungsleiter.  
 
 
Finanzierung: 
 Im Haushalt 2018 sind keine Fördermittel für den Moorreger Wassersport Verein 
vorgesehen, die Finanzierung müsste also durch entsprechende Entnahme aus der 
allgemeinen Rücklage erfolgen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, dem Wasser-
sport Verein einen einmaligen/regelmäßigen Zuschuss in Höhe von _________ € / 
keine Zuschuss zu gewähren. 
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__________________ 
Weinberg 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag des Moorreger Wassersport Vereins e.V. vom 15.03.2018   
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Goetze

Betreff: WG: Antrag auf Einstellung der Reetdachförderung

Von: michael.adam.moorrege <michael.adam.moorrege@gmail.com> 
Datum: 13. Juli 2018 um 14:32:41 MESZ 
An: <weinberg@amt-gums.de> 
Kopie: Rainer Jürgensen <r.juergensen@amt-gums.de> 
Betreff: Antrag auf Einstellung der Reetdachförderung 

Sehr geehrter  Herr Weinberg, 
 
sehr geehrter Herr Jürgensen, 
 
Antrag auf Einstellung der Reetdachförderung 
 
Ab dem Jahr 2013 wurde die Förderung für Reetdächer wieder eingeführt. 
Seit dem sind 12 Anträge positiv beschieden worden, die eine finanzielle Belastung 
der Gemeinde Moorrege  
iHv € 43.600,- dargestellt haben. 
Mit dieser Maßnahme werden keine umweltpolitische Ziele verfolgt. 
Die Ausbesserung eines Daches - gleich welcher Bauart - ist durch den Eigentümer zu 
leisten und sollte nicht auf Kosten 
der Steuerzahler erfolgen. 
Die FWM eV stellt hiermit den Antrag, die Reetdachförderung ab dem 01.11.2018 
einzustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Adam 
Fraktionsvorsitzender der  
FWM eV 
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0948/2018/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 30.07.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 22.08.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 12.09.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 19.09.2018 öffentlich 

 

Antrag auf Kostenübernahme für zusätzliche Personalkosten für die 
Ganztagsbetreuung, DRK Kinderhaus Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband hat den anliegenden Antrag gestellt und ausreichend be-
gründet. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Lan-
des Schleswig-Holstein hat per Erlass vom 08.03.2018 beschlossen zusätzliche Mittel 
für die Ganztagsbetreuung von Kinder zwischen in drei und sechs Jahren in Kinder-
tagesstätten für die Jahre 2018 und 2019 bereit zustellen. Die Mittel sind mit 26 Mio. 
Euro gedeckelt und stehen vorbehaltlich der entsprechenden Verabschiedung des 
Landeshaushaltes bereit. Sollten die dem Kreis Pinneberg zugewiesenen Mittel für 
eine volle Förderung aller Anträge aus dem Kreisgebiet nicht ausreichen, wird dieser 
eine prozentuale Förderung im Verhältnis der beantragten Zuwendungen zu den zur 
Verfügung stehenden Mittel vornehmen. Dadurch könnte den Trägern eine unge-
deckte Differenz bei der Finanzierung des zusätzlichen Personals entstehen. 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg  möchte das Personal für die Jahre 2018 und 
2019 bereit jetzt einstellen und bittet die Gemeinde Moorrege um Übernahme der 
Personalkosten, wenn die Landesmittel nicht auskömmlich sind.  
 
Sollten die Fördermittel letztlich doch kostendeckend sein, ist eine finanzielle Beteili-
gung der Gemeinde nicht notwendig.  

 
Der Erlass gilt bis Ende 2019. Sollte sich die Gemeinde Moorrege  dafür ausspre-
chen, das Differenzkostenrisiko bis dahin zu übernehmen, stellt sich  die Frage, wie 
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anschließend verfahren wird. Werden ab 2020 keine weiteren Zuwendungen bereit-
gestellt, wären die Fachkräfte nach zwei Jahren wieder aus den Ganztagselementar-
gruppen abzuziehen oder die volle Finanzierung verbliebe bei den Kommunen.  
Das DRK schätzt die jährlich entstehenden Mehrkosten auf 16.000 €.  
 
Auch der Evangelische-Kindergarten erhält diese Förderung für die Ganztagsgruppe. 
Hier sollte analog verfahren werden.  
 
 
Finanzierung: 
 
Haushaltsmittel stehen für 2018 nicht bereit und wären ggf. in einem Nachtrag be-
reitzustellen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertre-
tung beschließt,  das Differenzkostenrisiko bei der Landesförderung eines erhöhten 
Fachkraft-Kind-Schlüssels für Ganztagselementargruppen im DRK-Kinderhaus Moor-
rege und im evangelischen Kindergarten, bis zum endgültigen Ablauf des Erlasses 
zu tragen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Weinberg) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag DRK - Kreisverband  
 
 
 



T
O

P
 Ö

  2
0

T
O

P
 Ö

  2
0






	Vorlagendokumente
	TOP Ö  4 Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2018
	Vorlage  0941/2018/MO/BV
	Übersicht der geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2018  0941/2018/MO/BV

	TOP Ö  5 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen
	Vorlage  0942/2018/MO/BV
	Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 06.08.2018)  0942/2018/MO/BV

	TOP Ö  6 Stellungnahme zum Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015
	Vorlage  0959/2018/MO/BV
	Prüfbericht Moorrege  0959/2018/MO/BV
	Stellungnahme Moorrege  0959/2018/MO/BV

	TOP Ö  7 DRK Kinderhaus Moorrege Jahresrechnung 2017
	Vorlage  0943/2018/MO/BV
	Jahresrechnung DRK-Kinderhaus 2017  0943/2018/MO/BV

	TOP Ö  8 Prüfbericht Jahresrechnung 2017 DRK Kinderhaus Moorrege
	Vorlage  0951/2018/MO/BV
	Prüfbericht 2017 DRK-Kinderhaus Moorrege  0951/2018/MO/BV

	TOP Ö  9 DRK Waldkindergarten Jahresrechnung 2017
	Vorlage  0944/2018/MO/BV
	Jahresrechnung 2017 DRK-Waldkindergarten  0944/2018/MO/BV

	TOP Ö  10 Prüfbericht Jahresrechnung 2017 DRK Waldkindergarten
	Vorlage  0952/2018/MO/BV
	Prüfbericht Jahresrechnung 2017 DRK-Waldkindergarten  0952/2018/MO/BV

	TOP Ö  11 Jahresrechnung 2017  Ev. Kita St. Michael Moorrege
	Vorlage  0945/2018/MO/BV
	Jahresrechnung 2017 Ev. Kita St. Michael Moorrege  0945/2018/MO/BV

	TOP Ö  12 Gemeinschaftsschule Moorrege - Bestandsanalyse mit Lösungsansätzen
	Vorlage  0909/2018/MO/BV
	Bestandsanalyse_PPP  0909/2018/MO/BV
	Vergleich Kostenvarianten  0909/2018/MO/BV

	TOP Ö  13 Vertrag zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Moorrege (Kostenverteilung Sporthalle)
	Vorlage  0954/2018/MO/BV
	1 Vertrag zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Moorrege vom 16.02.1978  0954/2018/MO/BV
	2 Lageplan Sporthalle Himmelsbarg  0954/2018/MO/BV
	3 Luftbild Sporthalle Himmelsbarg  0954/2018/MO/BV
	4 Schreiben Einschätzung Kostentragung Sporthalle Himmelsbarg  0954/2018/MO/BV
	Lageplan  0954/2018/MO/BV

	TOP Ö  15 Beschaffung eines Streugutlagersilos; hier: Antrag der CDU Fraktion
	Angebot Streugutlagersilo  0962/2018/MO/BV
	Antrag CDU  0962/2018/MO/BV

	TOP Ö  16 Wintersalzlager; hier: Antrag der FWM
	Antrag FWM Wintersalzlager  0949/2018/MO/BV

	TOP Ö  17 Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. in 2019
	Vorlage  0934/2018/MO/HH
	Antrag der Familienbildung Wedel e.V.  0934/2018/MO/HH

	TOP Ö  18 Antrag des Wassersportvereins auf Gewährung eines Zuschusses zu den laufenden Betriebskosten
	Vorlage  0935/2018/MO/BV
	Anhang Wassersportverein  0935/2018/MO/BV

	TOP Ö  19 Antrag auf Aufhebung der Reetdachförderung durch die Gemeinde Moorrege
	Antrag Aufhebung Reetdachförderung  0938/2018/MO/BV

	TOP Ö  20 Antrag auf Kostenübernahme für zusätzliche Personalkosten für die Ganztagsbetreuung, DRK Kinderhaus Moorrege
	Vorlage  0948/2018/MO/BV
	Antrag DRK - Kreisverband  0948/2018/MO/BV



